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Rechtsverordnung 
über die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenen- 
versorgung kirchlicher Angestellter, Arbeiter und  

Arbeiterinnen  
vom 26. August 2002 

(Kirchl. Amtsbl. S. 196) 
 

(zuletzt geändert durch die Rechtsverordnung  
vom 9. Januar 2017 – Kirchl. Amtsblatt S. 5) 

 

§ 1 
Grundsatzbestimmung 

 
( 1 ) Diese Rechtsverordnung gilt für die Landeskirche und ihre Einrichtun-

gen, die Kirchen- und Kapellengemeinden, die Gesamtverbände, die 
Kirchengemeindeverbände, die Kirchenkreise, die Kirchenkreisver-
bände, das Kloster Loccum, das Kloster Amelungsborn sowie für andere 
kirchliche Verbände und Einrichtungen, die Körperschaften, Anstalten 
oder Stiftungen des öffentlichen Rechts sind und der Aufsicht der Lan-
deskirche unterstehen (Anstellungsträger). 

 
( 2 )  Kirchliche Angestellte, Arbeiter und Arbeiterinnen (Mitarbeiter), die in 

einem Dienstverhältnis zu den in Abs. 1 genannten Anstellungsträgern 
stehen, erhalten, soweit sie nicht auf Grund besonderer Regelung aus 
einem Dienst- und Treueverhältnis Anwartschaft auf lebenslängliche 
Versorgung und Hinterbliebenenversorgung haben, eine Betriebsrente 
nach Maßgabe der Versorgungsordnung. Änderungen der Versorgungs-
ordnung gelten, soweit nichts anderes bestimmt wird, für bestehende 
Beteiligungsverhältnisse und Einzelversicherungsverhältnisse sowie für 
bereits bewilligte Versicherungsleistungen. 

 
( 3 )  Die Landeskirche erfüllt die Ansprüche auf Betriebsrente  aus einem 

Zusatzversorgungsfonds, der die Bezeichnung „Zusatzversorgungs-
kasse der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers" führt. Die 
Zusatzversorgungskasse ist ein rechtlich unselbständiges Sonderver-
mögen der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers.  

 
( 4 )  An die Zusatzversorgungskasse haben die Anstellungsträger Versiche-

rungsbeiträge zu entrichten. Darüber hinaus werden von der Zusatz-
versorgungskasse Sanierungsgelder zur Finanzierung der nach Maß-
gabe der Versorgungsordnung festgestellten Besitzstände erhoben.  
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§ 2 
Bemessung der Betriebsrente 

 
Die Versorgungsordnung regelt zur Erfüllung der Voraussetzungen für Über-
leitungsabkommen die Gewährleistung einer dynamischen Betriebsrente, die 
auf der Grundlage erworbener Versorgungspunkte und eines Messbetrages 
ermittelt wird. 
 

§ 3 
Zusatzversorgungskasse 

 
( 1 )  Die Zusatzversorgungskasse der Evangelisch-lutherischen Landeskir-

che Hannovers wird nach den folgenden Grundsätzen verwaltet. 
 
( 2 )  Grundsätzlich wird zur Sicherstellung der dauernden genügenden Er-

füllbarkeit der sich aus § 1 Abs. 2 in Verbindung mit der Versorgungs-
ordnung ergebenden Anwartschaften und Ansprüche aus dem Vermö-
gen der Zusatzversorgungskasse eine Deckungsrückstellung nach den 
im versicherungstechnischen Geschäftsplan festgesetzten Grundsätzen 
ermittelt.1Das Kassenvermögen ist, soweit es nicht für Ausgaben be-
nötigt wird, nach den Anlagegrundsätzen des § 124 des Gesetzes über 
die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (Versicherungs-
aufsichtsgesetz – VAG) und der Anlageverordnung gemäß § 235 Abs. 
1 Nr. 10 VAG anzulegen.  

 
( 3 )  Ein Teil des Vermögens der Zusatzversorgungskasse nach Abs. 2 wird 

nach Maßgabe eines zwischen der Landeskirche und einem staatlich 
beaufsichtigten Versicherungsunternehmen geschlossenen Versiche-
rungsvertrages von dem Versicherer verwaltet. Für die versicherungs-
technische Bilanz wird der Versicherungsbestand der Zusatzversor-
gungskasse dabei in einem eigenen Abrechnungs- und Gewinnverband 
(Abs. 4) geführt. 

 
( 4 )  Die der Zusatzversorgungskasse aus dem Versicherungsvertrag (Abs. 

3) zustehenden Leistungen dienen zur Erfüllung der Ansprüche der Mit-
arbeiter auf eine Betriebsrente.  Die Versicherungsleistungen werden 
im Versicherungsfall dem Vermögen der Zusatzversorgungskasse zu-
geführt.  

 
( 5 )  Im Übrigen dienen das Vermögen und die Einnahmen der Zusatzver-

sorgungskasse zur Erfüllung der Betriebsrentenansprüche und zur De-
ckung der Verwaltungskosten der Zusatzversorgungskasse. 
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§ 4 
Beteiligung 

 
Die Beteiligung anderer kirchlicher Körperschaften, Verbände, Anstalten, Stif-
tungen und Einrichtungen (Anstellungsträger) an der Zusatzversorgungskasse 
wird durch mit der Landeskirche abzuschließende Beteiligungsvereinbarungen 
geregelt. Voraussetzung ist jeweils, dass ein zur Erfüllung der Zusatzversor-
gungspflichten ausreichendes Deckungskapital als Deckungsrückstellung vor-
handen ist oder geschaffen wird. Hierzu kann auch ein Versicherungsvertrag 
entsprechend den Grundsätzen des § 3 Abs. 3 und 4 mit einem staatlich be-
aufsichtigten Versicherungsunternehmen abgeschlossen werden. 
 

§ 5 
Versorgungsstöcke  

 
( 1 )  Die von den Anstellungsträgern nach § 1 Abs. 1 sowie § 4 bis zum 31. 

Dezember 2001 gebildeten Vermögen werden in jeweils gesonderten 
Versorgungsstöcken verwaltet und nachgewiesen. Sie haften nicht für-
einander.  

 
( 2 )  Das von den Anstellungsträgern nach § 1 Abs. 1 sowie § 4 ab 1. Januar 

2002 gebildete Vermögen wird in einem Versorgungsstock verwaltet.  
 
( 3 )  Soweit nichts anderes vereinbart wird, ist die Landeskirche treuhände-

rischer Verwalter der Versorgungsstöcke. Mit der gemeinsamen Ver-
waltung wird die Geschäftsstelle der Zusatzversorgungskasse beauf-
tragt (§ 7).  

 

§ 6 
Gewährträgerschaft 

 
( 1 )  Voraussetzung für die Beteiligung von diakonischen Verbänden, An-

stalten, Stiftungen und Mitgliedseinrichtungen des Diakonischen Wer-
kes evangelischer Kirchen in Niedersachsen e.V. ist, dass die Landes-
kirche für die Erfüllung der Versorgungsverpflichtungen dieser Betei-
ligten die Ausfallgarantie für die bis zum 31.12.2001 erworbenen Be-
triebsrentenanwartschaften und -ansprüche übernimmt. Näheres be-
stimmen die Beteiligungsvereinbarungen.  

 
( 2 )  Die Landeskirche trägt die Ausfallgarantie für die Erfüllung der Be-

triebsrentenanwartschaften und -ansprüche der Mitarbeiter aus dem 
Vermögen nach § 5 Abs. 1.  
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§ 3 

unbesetzt 
 
 

§ 4 
Aufgaben der Geschäftsstelle 

 
( 1 )  1Das Landeskirchenamt richtet für die Kasse eine Geschäftsstelle ein. 

2Die durch Beteiligungsvereinbarungen angeschlossenen Mitglieder 
tragen nach Maßgabe eines festzusetzenden Schlüssels den Personal- 
und Sachaufwand der Geschäftsstelle mit.   

 
( 2 ) Die Geschäftsstelle ist beauftragt, 

 
a)  die ihr nach dieser Versorgungsordnung zugewiesenen Aufgaben 

wahrzunehmen,  
b) insbesondere die Pflichtbeiträge, Beiträge zur freiwilligen Versi-

cherung sowie Sanierungsgelder einzuziehen,  
c)  die Rechnung über die Kasse zu führen, die Leistungen der Zu-

satzversorgungskasse zu berechnen und auszuzahlen und  
d) die sich aus den Versicherungsverträgen ergebenden Maßnahmen 

(§ 3 Abs. 3 und 4, § 4 Satz 3 der Rechtsverordnung) zu treffen.  
 

§ 5 
Verwaltungsrat  

 
1Die allgemeine Aufsicht über die Kasse wird durch einen Verwaltungsrat aus-
geübt. 2Der Verwaltungsrat besteht aus acht Mitgliedern. 3Zwei Mitglieder be-
ruft das Landeskirchenamt für die Anstellungsträger aus dem Bereich der ver-
fassten Kirche; je zwei weitere Mitglieder beruft das Landeskirchenamt für den 
Bereich der Anstellungsträger der Diakonie auf Vorschlag des Diakonischen 
Werkes evangelischer Kirchen in Niedersachsen e.V.; als Vertreter der Mitar-
beiter für den Bereich der verfassten Kirche auf Vorschlag der in der Arbeits- 
und Dienstrechtlichen Kommission vertretenen Vereinigungen der Mitarbeiter 
sowie für den Bereich der Diakonie auf Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft der 
Mitarbeitervertretungen.  
 
  

§ 6 
Aufgaben des Verwaltungsrates 

 
1Der Verwaltungsrat wird ermächtigt,  
 

a) Änderungen und Ergänzungen der Versorgungsordnung zur An-
passung an das Versorgungsrecht anderer Zusatzversorgungsein-
richtungen zu beschließen,  

b) Ausführungsbestimmungen zu erlassen,  
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c) den Schlüssel für die Verteilung der Verwaltungskosten der Ge-
schäftsstelle festzusetzen,  

d) den Jahresabschluss festzustellen,   
e) den Wirtschaftsprüfer oder die Wirtschaftsprüferin zur Prüfung 

des Jahresabschlusses zu bestellen,    
f) den Verantwortlichen Aktuar zu bestellen,  
g)  auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars den Pflichtbeitrags-

satz, das Referenzentgelt, den Regelbeitrag, die Alterstabelle, 
den Messbetrag, das Sanierungsgeld, die Verwendung der Über-
schüsse sowie die Deckung von Fehlbeträgen zu beschließen.  

 
2Im Übrigen hat der Verwaltungsrat die Verwaltung bei der Haushalts- und 
Rechnungsführung der Kasse zu beraten und auf einheitliche Regelung der 
Versorgungsstöcke hinzuwirken. 
 
 

§ 7 
Aufgaben des Verantwortlichen Aktuars 

 
( 1 )  1Der Verantwortliche Aktuar hat jährlich die Finanzlage der Kasse da-

raufhin zu überprüfen, ob die dauernde Erfüllbarkeit der eingegange-
nen Verpflichtungen der Kasse gewährleistet ist, und hierüber dem 
Verwaltungsrat zu berichten. 2Er hat unter der Bilanz zu bestätigen, 
dass die Deckungsrückstellungen für die Pflichtversicherung und die 
freiwillige Versicherung dem versicherungstechnischen Geschäftsplan 
der Kasse entsprechen. 

 
( 2 )  Sobald er bei der Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben erkennt, 

dass die Voraussetzungen für die Bestätigung nach Abs. 1 nicht  oder 
nur eingeschränkt vorliegen, hat er die Geschäftsstelle und, wenn diese 
der Beanstandung nicht unverzüglich abhilft, den Verwaltungsrat zu 
unterrichten. 

 
( 3 ) 1Er hat dem Verwaltungsrat Vorschläge für die Verwendung von Über-

schüssen vorzulegen. 2Die Überschussermittlung erfolgt auf der Grund-
lage einer versicherungstechnischen Bilanz, die auf den anerkannten 
Regeln der Versicherungsmathematik beruht.  

 
( 4 ) Die Geschäftsstelle der Kasse ist verpflichtet, dem Verantwortlichen 

Aktuar sämtliche Informationen zugänglich zu machen, die zur ord-
nungsgemäßen Erledigung seiner Aufgaben gemäß den Abs. 1 bis 3 
erforderlich sind. 

 
 

§ 8 
unbesetzt 
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( 8 )  Für Klagen aus dem Mitgliedschaftsverhältnis ist ausschließlich das Ge-

richt am Sitz des Landeskirchenamtes zuständig. 
 
 

§ 14 
Beendigung der Mitgliedschaft und ihre Rechtsfolgen  

 
( 1 ) 1Die Mitgliedschaft endet, 

 

a)  wenn das Mitglied aufgelöst wird,  
b)  wenn das Mitglied in eine andere juristische Person überführt wird 

oder  
c)  durch Kündigung.  
 
2Satz 1 Buchst. a gilt nicht, wenn die Auflösung durch ein anhängiges 
Insolvenzverfahren bedingt ist. 3Für diesen Fall kann die Beendigung 
der Mitgliedschaft nur durch eine Kündigungserklärung herbeigeführt 
werden. 

 
( 2 ) 1Die Kündigung durch die Kasse ist zulässig, wenn die in oder aufgrund 

des § 11 für die Begründung der Mitgliedschaft aufgestellten Voraus-
setzungen aus anderen als den in Abs. 1 Buchst. a und Buchst. b nie-
dergelegten Gründen ganz oder teilweise weggefallen sind. 2Die Kün-
digung ist mit einer Frist von sechs Monaten zum Schluss eines Kalen-
derjahres auszusprechen. 3Satz 1 gilt entsprechend, wenn eine in einer 
besonderen Vereinbarung nach § 12 festgelegte Voraussetzung entfal-
len ist. 

 
( 3 ) Die Kündigung durch das Mitglied ist zum Schluss eines Kalenderjahres 

mit sechsmonatiger Frist zulässig.  
 
( 4 ) 1Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 

Frist bleibt unberührt. 2Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
wenn das Mitglied mit der Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen nach 
§ 61 mit mehr als drei Monaten in Verzug ist .3Ein wichtiger Grund liegt 
auch vor, wenn ein Mitglied Ausgliederungen vornimmt, ein Insolvenz-
verfahren anhängig ist oder wenn das Mitglied seiner Verpflichtung zur 
Anmeldung sämtlicher der Versicherungspflicht unterliegender Be-
schäftigter nicht nachkommt (§ 13 Abs. 3 Satz 2 Buchst. a).  

 
( 4a ) 1Eine Kündigung kann unterbleiben, wenn sich das Mitglied verpflich-

tet, für die ausgeschiedenen Pflichtversicherten und die aufgrund 
früherer Pflichtversicherungen (§ 15a) dem übertragenen Bereich zu-
zuordnenden  Ansprüche und unverfallbaren Anwartschaften, den an-
teiligen Ausgleichsbetrag nach § 15a zu zahlen. 2Satz 1 gilt nicht, wenn 
das Mitglied eine Sondervereinbarung (§ 12) geschlossen hat oder eine 
ordentliche Mitgliedschaft gemäß § 11 – die mit Auflagen versehen 
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werden kann – für den ausgegliederten Bereich begründet wird. 
 
( 5 ) Die Kündigung ist schriftlich auszusprechen und förmlich zuzustellen. 
 
 

§ 15 
Finanzieller Ausgleich bei Ausscheiden 

 
( 1 )  Im Falle des Ausscheidens hat das ausgeschiedene Mitglied an die 

Kasse für die auf ihr lastenden Verpflichtungen aus der Pflichtversiche-
rung, die dem ausgeschiedenen Mitglied zuzurechnen sind, einen fi-
nanziellen Ausgleich zu erbringen. 

 
( 2 ) 1Der finanzielle Ausgleich ist in Form des Ausgleichsbetrags (§ 15a) zu 

leisten, sofern sich das ausgeschiedene Mitglied nicht innerhalb von 
sechs Monaten nach Zugang der schriftlichen Mitteilung der Kasse  
 
a) über die Höhe des Ausgleichsbetrags und 
b) über die auf den maximalen Zeitraum prognostizierten Beträge 

nach dem Erstattungsmodell gemäß § 15b (jährliche Aufwendun-
gen und Ausgleichsbetrag am Ende des Erstattungszeitraums 
(Schlusszahlung)) 

 
durch schriftliche Erklärung gegenüber der Kasse für das Erstattungs-
modell mit Schlusszahlung unter Angabe des gewählten Erstattungs-
zeitraums der maximal 10 Jahre dauern darf, entscheidet. 2Die Berech-
nung des Ausgleichsbetrags und der prognostizierten Beträge nach 
dem Erstattungsmodell mit Schlusszahlung erfolgt durch ein versiche-
rungsmathematisches Gutachten des Verantwortlichen Aktuars, dem 
die maßgeblichen Barwertfaktorentabellen nach § 15a Abs. 3 beigefügt 
sind, und das die Kasse dem ausgeschiedenen Mitglied zusammen mit 
dieser Mitteilung übermittelt. 

 

( 5 ) 1Ist das ausgeschiedene Mitglied durch eine Ausgliederung ganz oder 
teilweise aus einem anderen Mitglied hervorgegangen, können ihm 

( 3 )  Zur Abschätzung der wirtschaftlichen Folgen im Falle eines künftigen 
Ausscheidens ist das Mitglied jederzeit berechtigt, sich den zu einem 
von ihm bestimmten Stichtag voraussichtlich zu zahlenden Ausgleichs-
betrag sowie die prognostizierten Beträge nach dem Erstattungsmodell 
mit Schlusszahlung errechnen zu lassen; § 15a und § 15b gelten ent-
sprechend.  

 
( 4 ) § 13 Abs. 4 Satz 2 Buchst. a, b, c und e gelten für das ausgeschiedene 

Mitglied entsprechend, solange bis der finanzielle Ausgleich vollständig 
erbracht ist. 
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auch Ansprüche und Anwartschaften aufgrund früherer Pflichtversiche-
rungen über das ausgliedernde Mitglied zugerechnet werden, sofern im 
Rahmen von § 14 Abs. 4a keine anderen Regelungen getroffen worden 
sind. 2Kann nicht festgestellt werden, welche der bei dem ausgliedern-
den Mitglied entstandenen Ansprüche und Anwartschaften dem ausge-
gliederten Bereich zuzuordnen sind, werden diese dem durch Ausglie-
derung entstandenen Mitglied in dem Verhältnis zugerechnet, das dem 
Verhältnis der Zahl der ausgegliederten Beschäftigten zur Gesamtzahl 
der Beschäftigten entspricht, die am Tag vor der Ausgliederung über 
das ausgliedernde Mitglied pflichtversichert waren. 3Für die Höhe der 
Ansprüche und Anwartschaften nach Satz 2 kann die Kasse Durch-
schnittsbeträge errechnen. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend, 
wenn ein Mitglied Pflichtversicherte von einem anderen Mitglied im 
Wege der Ausgliederung übernommen hat. 5Bereits entrichtete antei-
lige Ausgleichsbeträge werden auf den Ausgleichsbetrag angerechnet. 

 
 

§ 15a 
Ausgleichsbetrag 

 
( 1 )  1Das ausgeschiedene Mitglied hat an die Kasse einen Ausgleichsbetrag 

in Höhe des Barwertes der im Zeitpunkt der Beendigung der Mitglied-
schaft ihm zuzurechnenden Verpflichtungen aus der Pflichtversiche-
rung zu zahlen. 2Für die Ermittlung des Barwerts sind zum Zeitpunkt 
der Beendigung der Mitgliedschaft zu berücksichtigen  

 
a) Ansprüche von Betriebsrentenberechtigten und künftige Ansprü-

che von deren Hinterbliebenen einschließlich der Ansprüche nach 
§§ 69 bis 71 und ruhender Ansprüche, soweit nicht § 55 Abs. 5 
in der am 31. Dezember 2001 maßgeblichen Fassung der Versor-
gungsordnung zur Anwendung kommt, 

b) Versorgungspunkte aus unverfallbaren Anwartschaften; eine An-
wartschaft ist dann unverfallbar, wenn die Wartezeit nach § 32 
erfüllt oder Unverfallbarkeit nach dem Betriebsrentengesetz ein-
getreten ist. 

 
3Entsprechend § 17 Satz 3 sind alle aus der einheitlichen Pflichtversi-
cherung bis zum Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft erwor-
benen Ansprüche und Anwartschaften zu berücksichtigen.  
 

( 2 ) 1Der Verantwortliche Aktuar errechnet den Barwert für die Verpflich-
tungen nach Abs. 1 anhand der zum Zeitpunkt der Beendigung der 
Mitgliedschaft maßgeblichen Barwertfaktorentabellen nach Abs. 3. 2Die 
Berechnung des Barwerts erfolgt für Versicherte, indem die Versor-
gungspunkte mit dem Messbetrag nach § 33 Abs. 1, dem Faktor 12 
und dem Faktor der Barwertfaktorentabelle für den Status „Aktive/r“ 
unter Berücksichtigung des jeweiligen versicherungstechnischen Alters 
und des Geburtsjahres multipliziert werden. 3Für Betriebsrentner wird 
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§ 15b 
Erstattungsmodell mit Schlusszahlung 

 
( 1 ) 1Wählt das ausgeschiedene Mitglied nach § 15 Abs. 2 Satz 1 das Er-

stattungsmodell, hat es über einen Zeitraum von maximal 10 Jahren 
(Erstattungszeitraum), beginnend mit dem Zeitpunkt der Beendigung 
der Mitgliedschaft, an die Kasse einen jährlichen Erstattungsbetrag in 
Höhe der Aufwendungen der Kasse aus der Pflichtversicherung nach 
Abs. 2 und eine jährliche Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 
zwei v.H. des jährlichen Erstattungsbetrags zu leisten. 2Nach Ende des 
Erstattungszeitraums hat das ausgeschiedene Mitglied für die ihm zu 
diesem Zeitpunkt dann noch zuzurechnenden Verpflichtungen einen 
Ausgleichsbetrag nach § 15a, der mit den zu diesem Zeitpunkt maß-
geblichen Berechnungsparametern berechnet wird, zu zahlen (Schluss-
zahlung). 
 

( 2 ) 1Die Aufwendungen der Kasse aus der Pflichtversicherung nach Abs. 1 
Satz 1 sind die von der Kasse erfüllten Ansprüche von Betriebsrenten-
berechtigten gemäß § 15a Abs. 1 Satz 2 Buchst. a, soweit es sich um 
Ansprüche handelt, die dem ausgeschiedenen Mitglied zuzurechnen 
sind. 2Die Erhöhung und Verminderung dieser Aufwendungen ist in den 
Ausführungsbestimmungen zu §§ 15 ff. geregelt. 

 
( 3 ) 1Auf Antrag des ausgeschiedenen Mitglieds oder der Kasse erfolgt die 

Schlusszahlung vor Ablauf des von ihm gewählten Erstattungszeit-
raums. 2Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

( 5 ) 1Die Kasse fordert den sich nach Ende des Erstattungszeitraums nach 
Abs. 1 Satz 2 ergebenden Ausgleichsbetrag (Schlusszahlung) unter 
Beifügung der versicherungsmathematischen Berechnung des Verant-
wortlichen Aktuars vom ausgeschiedenen Mitglied schriftlich an. 2Er ist 
innerhalb von drei Monaten nach Zugang der schriftlichen Zahlungs-
aufforderung der Kasse zu zahlen. 

  

( 4 ) 1 Die laufenden jährlichen Erstattungsbeträge nach Abs. 1 Satz 1 sind 
vom ausgeschiedenen Mitglied jeweils innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der schriftlichen Mitteilung der Kasse über die im Vorjahr geleis-
teten Aufwendungen zu zahlen. 2Ist das ausgeschiedene Mitglied mit 
einer Zahlung mehr als drei Monate im Verzug, ist die Kasse berechtigt, 
den Erstattungszeitraum vorzeitig zu beenden und den sich zu diesem 
Zeitpunkt ergebenden Ausgleichsbetrag nach § 15a zu verlangen. 3In 
diesem Fall ist der Ausgleichsbetrag entsprechend Abs. 1 Satz 2 zu 
ermitteln und vom ausgeschiedenen Mitglied nach Zugang der schrift-
lichen Mitteilung über die Forderung unter Beifügung der versiche-
rungsmathematischen Berechnung des Verantwortlichen Aktuars mit 
sofortiger Fälligkeit an die Kasse zu zahlen. 
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3Entstehen bei der Kasse für dieselbe Person aufgrund mehrerer Arbeitsver-
hältnisse mehrere Pflichtversicherungen, sind diese als einheitliches Versi-
cherungsverhältnis zu behandeln.  
 
 

§ 18 
Versicherungspflicht 

 
( 1 ) 1Der Versicherungspflicht unterliegen – vorbehaltlich des § 19 – vom 

Beginn des Beschäftigungsverhältnisses an Beschäftigte, wenn sie  
 
a) das 17. Lebensjahr vollendet haben und  
b)  die Wartezeit (§ 32) erfüllen können.  

 
2Die Wartezeit muss bis zum Ablauf des Monats, in dem der/die Be-
schäftigte das gesetzlich festgelegte Alter zum Erreichen einer ab-
schlagsfreien Regelaltersrente vollendet, erfüllt werden können; 
frühere Versicherungszeiten, die auf die Wartezeit angerechnet wer-
den, sind zu berücksichtigen. 3Beschäftigte im Sinne der Versorgungs-
ordnung sind Mitarbeiter/innen und Auszubildende (§ 22). 4Der Versi-
cherungspflicht unterliegen – vorbehaltlich des § 19 – auch vertre-
tungsberechtigte Organmitglieder eines Mitglieds, für die die Teil-
nahme an der Zusatzversorgung durch Dienstvertrag vereinbart ist.  

 
( 2 ) 1Wechselt ein/eine Pflichtversicherte/r von einem Mitglied zu einem an-

deren Arbeitgeber, der weder Mitglied der Kasse noch einer Zusatzver-
sorgungseinrichtung ist, zu der Versicherungen übergeleitet werden, 
an dem aber das Mitglied unmittelbar oder über ein verbundenes Un-
ternehmen beteiligt ist, kann die Pflichtversicherung aufrechterhalten 
werden, wenn die Pflicht zur Versicherung mit Zustimmung der Kasse, 
die mit Auflagen versehen werden kann, arbeitsvertraglich vereinbart 
wird. 2Im Verhältnis zur Kasse gilt das Mitglied weiterhin als Anstel-
lungsträger des/der Pflichtversicherten. 

 
( 3 ) Der Versicherungspflicht unterliegen unter den Voraussetzungen von 

Abs. 1  
 

a) Waldarbeiter, wenn für ihre Arbeitsverhältnisse aufgrund Tarif-
vertrages oder aufgrund eines durch den Arbeitsvertrag für an-
wendbar erklärten Tarifvertrages die Pflicht zur Versicherung be-
steht sowie  

b) Beschäftigte, die unter den Tarifvertrag zur Regelung der Rechts-
verhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung (TV 
Fleischuntersuchung vom 15. September 2008) fallen, soweit die 
Beschäftigung in Betrieben erfolgt, bei denen nach diesem Tarif-
vertrag Stundenentgelt zu zahlen ist. 

  



������
��
��

������������ �� �'�H�U���$�Q�V�S�U�X�F�K���G�H�U���G�H�V���%�H�V�F�K�l�I�W�L�J�W�H�Q���Q�D�F�K���†�����E���$�E�V���������1�U���������%�H�W�U�$�9�*��
�D�X�I���)�R�U�W�I�•�K�U�X�Q�J���G�H�U���9�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J���P�L�W���H�L�J�H�Q�H�Q���%�H�L�W�U�l�J�H�Q���Q�D�F�K���%�H�H�Q�G�L��
�J�X�Q�J���G�H�V���%�H�V�F�K�l�I�W�L�J�X�Q�J�V�Y�H�U�K�l�O�W�Q�L�V�V�H�V���L�V�W���X�Q�W�H�U���%�H�]�X�J�Q�D�K�P�H���D�X�I���†�������H��
�$�E�V���� ���� �%�H�W�U�$�9�*�� �I�•�U�� �G�L�H�� �3�I�O�L�F�K�W�Y�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�� �D�X�V�J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q������ �'�H�U�� �$�Q��
�V�S�U�X�F�K���G�H�U���G�H�V���%�H�V�F�K�l�I�W�L�J�W�H�Q���Q�D�F�K���†�������$�E�V���������1�U���������]�Z�H�L�W�H�U���+�D�O�E�V�D�W�]���L�Q��
�9�H�U�E�L�Q�G�X�Q�J���P�L�W���†�����D���$�E�V���������%�H�W�U�$�9�*���D�X�I���)�R�U�W�I�•�K�U�X�Q�J���G�H�U���9�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J��
�P�L�W���H�L�J�H�Q�H�Q���%�H�L�W�U�l�J�H�Q���L�Q���H�Q�W�J�H�O�W�O�R�V�H�Q���=�H�L�W�H�Q���Z�l�K�U�H�Q�G���H�L�Q�H�V���E�H�V�W�H�K�H�Q��
�G�H�Q���%�H�V�F�K�l�I�W�L�J�X�Q�J�V�Y�H�U�K�l�O�W�Q�L�V�V�H�V���L�V�W���I�•�U���G�L�H���3�I�O�L�F�K�W�Y�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J���D�X�V�J�H��
�V�F�K�O�R�V�V�H�Q������

��
�†��������

�$�X�V�Q�D�K�P�H�Q���Y�R�Q���G�H�U���9�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V�S�I�O�L�F�K�W��
��

������������ �9�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V�I�U�H�L���V�L�Q�G���%�H�V�F�K�l�I�W�L�J�W�H�����G�L�H����
��

�D���� �E�L�V�� �]�X�P�� �%�H�J�L�Q�Q�� �G�H�U�� �0�L�W�J�O�L�H�G�V�F�K�D�I�W�� �L�K�U�H�V�� �$�U�E�H�L�W�J�H�E�H�U�V�� �E�H�L�� �G�H�U��
�.�D�V�V�H���R�G�H�U���H�L�Q�H�U���D�Q�G�H�U�H�Q���=�X�V�D�W�]�Y�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�H�L�Q�U�L�F�K�W�X�Q�J���L�P���6�L�Q�Q�H��
�Y�R�Q���†���������$�E�V���������Q�D�F�K���H�L�Q�H�P���7�D�U�L�I�Y�H�U�W�U�D�J�����H�L�Q�H�U���5�X�K�H�O�R�K�Q�R�U�G�Q�X�Q�J��
�R�G�H�U���H�L�Q�H�U���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�H�Q���%�H�V�W�L�P�P�X�Q�J���I�•�U�� �G�H�Q�� �)�D�O�O���G�H�U���'�L�H�Q�V�W��
�X�Q�I�l�K�L�J�N�H�L�W���R�G�H�U���G�H�V���(�U�U�H�L�F�K�H�Q�V���H�L�Q�H�U���$�O�W�H�U�V�J�U�H�Q�]�H���H�L�Q�H�� �$�Q�Z�D�U�W��
�V�F�K�D�I�W���R�G�H�U���H�L�Q�H�Q���$�Q�V�S�U�X�F�K���D�X�I���H�L�Q�H���Y�R�P���$�U�E�H�L�W�J�H�E�H�U���]�X���J�H�Z�l�K��
�U�H�Q�G�H�� �O�H�E�H�Q�V�O�l�Q�J�O�L�F�K�H�� �9�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�� �X�Q�G�� �+�L�Q�W�H�U�E�O�L�H�E�H�Q�H�Q�Y�H�U�V�R�U��
�J�X�Q�J���D�X�I���G�H�U���*�U�X�Q�G�O�D�J�H���G�H�V���Q�D�F�K���G�H�U���5�H�J�H�O�X�Q�J���U�X�K�H�J�H�O�G�I�l�K�L�J�H�Q��
�$�U�E�H�L�W�V�H�Q�W�J�H�O�W�V�� �X�Q�G���G�H�U�� �'�D�X�H�U�� �G�H�U�� �'�L�H�Q�V�W�M�D�K�U�H���� �%�H�W�U�L�H�E�V�]�X�J�H�K�|��
�U�L�J�N�H�L�W���R�G�H�U���G�J�O�����K�D�E�H�Q������

�E���� �H�L�Q�H�� �$�Q�Z�D�U�W�V�F�K�D�I�W���R�G�H�U�� �H�L�Q�H�Q�� �$�Q�V�S�U�X�F�K���D�X�I�� �O�H�E�H�Q�V�O�l�Q�J�O�L�F�K�H���9�H�U��
�V�R�U�J�X�Q�J���Q�D�F�K���E�H�D�P�W�H�Q�����R�G�H�U���V�R�O�G�D�W�H�Q�U�H�F�K�W�O�L�F�K�H�Q���9�R�U�V�F�K�U�L�I�W�H�Q���R��
�G�H�U�� �*�U�X�Q�G�V�l�W�]�H�Q�� �R�G�H�U�� �H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�H�Q�� �N�L�U�F�K�H�Q�U�H�F�K�W�O�L�F�K�H�Q�� �5�H�J�H��
�O�X�Q�J�H�Q�� �P�L�Q�G�H�V�W�H�Q�V�� �L�Q�� �+�|�K�H���G�H�U�� �E�H�D�P�W�H�Q�U�H�F�K�W�O�L�F�K�H�Q�� �0�L�Q�G�H�V�W�Y�H�U��
�V�R�U�J�X�Q�J�V�E�H�]�•�J�H�� �K�D�E�H�Q�� �X�Q�G�� �G�H�Q�H�Q�� �+�L�Q�W�H�U�E�O�L�H�E�H�Q�H�Q�Y�H�U�V�R�U�J�X�Q�J��
�J�H�Z�l�K�U�O�H�L�V�W�H�W���L�V�W������

�F���� �I�•�U�� �G�D�V�� �E�H�L�� �G�H�P�� �0�L�W�J�O�L�H�G�� �E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H�� �$�U�E�H�L�W�V�Y�H�U�K�l�O�W�Q�L�V�� �D�X�I�J�U�X�Q�G��
�J�H�V�H�W�]�O�L�F�K�H�U���� �W�D�U�L�I�O�L�F�K�H�U�� �R�G�H�U�� �Y�H�U�W�U�D�J�O�L�F�K�H�U�� �9�R�U�V�F�K�U�L�I�W�� �H�L�Q�H�U�� �D�Q�G�H��
�U�H�Q���=�X�V�D�W�]�Y�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�H�L�Q�U�L�F�K�W�X�Q�J�����9�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�D�Q�V�W�D�O�W���G�H�U���G�H�X�W��
�V�F�K�H�Q�� �%�•�K�Q�H�Q���� �9�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�D�Q�V�W�D�O�W�� �G�H�U�� �G�H�X�W�V�F�K�H�Q�� �.�X�O�W�X�U�R�U�F�K�H�V��
�W�H�U���� �%�D�K�Q�Y�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V�D�Q�V�W�D�O�W�� �$�E�W�H�L�O�X�Q�J�� �%�� �R�G�H�U�� �H�L�Q�H�U�� �J�O�H�L�F�K�D�U�W�L��
�J�H�Q���9�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�H�L�Q�U�L�F�K�W�X�Q�J�����D�Q�J�H�K�|�U�H�Q���P�•�V�V�H�Q������

�G���� ���Z�H�J�J�H�I�D�O�O�H�Q������
�H���� �5�H�Q�W�H���Z�H�J�H�Q���$�O�W�H�U�V���Q�D�F�K���†�†���������E�L�V���������R�G�H�U���†�†�����������E�L�V�����������6�*�%��

�9�,���D�O�V���9�R�O�O�U�H�Q�W�H���H�U�K�D�O�W�H�Q���R�G�H�U���H�U�K�D�O�W�H�Q���K�D�E�H�Q���R�G�H�U���E�H�L���G�H�Q�H�Q���G�H�U��
�9�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V�I�D�O�O���G�H�U���%�H�W�U�L�H�E�V�U�H�Q�W�H���Z�H�J�H�Q���$�O�W�H�U�V���Q�D�F�K���†���������6�D�W�]��
���� �L���9���P�����†���������R�G�H�U���H�L�Q�H�U�� �H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�H�Q�� �9�R�U�V�F�K�U�L�I�W���G�H�U���6�D�W�]�X�Q�J��
�H�L�Q�H�U���=�X�V�D�W�]�Y�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�H�L�Q�U�L�F�K�W�X�Q�J���L�P���6�L�Q�Q�H���Y�R�Q���†���������$�E�V���������H�L�Q��
�J�H�W�U�H�W�H�Q���L�V�W������

�I���� �H�L�Q�H�� �h�E�H�U�J�D�Q�J�V�]�D�K�O�X�Q�J�� �Q�D�F�K�� �†�� ������ �1�U���� ���� �7�9�|�'�� �%�7���9�� ���9�.�$���� �R�G�H�U��
�H�L�Q�H�� �h�E�H�U�J�D�Q�J�V�Y�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�� �Q�D�F�K�� �G�H�Q�� �W�D�U�L�I�Y�H�U�W�U�D�J�O�L�F�K�H�Q�� �9�R�U�J�l�Q��
�J�H�U�U�H�J�H�O�X�Q�J�H�Q���H�U�K�D�O�W�H�Q������



29 
 
 

g) mit Rücksicht auf ihre Zugehörigkeit zu einem ausländischen Sys-
tem der sozialen Sicherung nicht der Pflichtversicherung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung unterliegen und sich dort auch 
nicht freiwillig versichert haben,  

h) ihre Rentenanwartschaften aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung oder einem sonstigen Alterssicherungssystem auf ein Ver-
sorgungssystem der europäischen Gemeinschaften oder ein Ver-
sorgungssystem einer europäischen Einrichtung (z.B. Europäi-
sches Patentamt, Europäisches Hochschulinstitut, Eurocontrol) 
übertragen haben,  

i) im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV geringfügig beschäftigt sind,  
j) aufgrund einer Mitgliedschaft bei einer berufsständischen Versor-

gungseinrichtung von der Versicherungspflicht auf ihren Antrag 
nach § 17 Abs. 3 Buchst. e) der Versorgungsordnung in der am 
31. Dezember 2001 geltenden Fassung befreit wurden, 

k) nicht unter den Personenkreis des § 1 des Tarifvertrages über die 
zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes – Altersvorsorge-TV-Kommunal – (ATV-K) fallen oder als 
Beschäftigte eines sonstigen Mitglieds nicht unter den Personen-
kreis dieser Vorschrift fallen würden, wenn das Mitglied diesen 
Tarifvertrag anwenden würde, es sei denn, dass die Teilnahme an 
der Zusatzversorgung durch den Arbeitsvertrag vereinbart ist,  

l) für die Dauer ihrer freiwilligen Mitgliedschaft beim Versorgungs-
werk der Presse auf ihren schriftlichen Antrag von der Pflicht zur 
Versicherung befreit worden sind; wird der Antrag spätestens 
zwölf Monate nach Beginn der Pflicht zur Versicherung gestellt, 
gilt die Pflichtversicherung als nicht entstanden,  

m) in einem befristeten Arbeitsverhältnis mit einer wissenschaftli-
chen Tätigkeit an Hochschulen oder Forschungseinrichtungen ein-
gestellt werden, bisher nicht in der Zusatzversorgung pflichtver-
sichert waren und auf ihren Antrag vom Mitglied von der Pflicht 
zur Versicherung befreit worden sind, weil sie wegen der Dauer 
der Befristung die Wartezeit nach § 32 Abs. 1 nicht erfüllen kön-
nen oder  

n) bei einem Arbeitgeber beschäftigt sind, dessen Mitgliedschaft zur 
Durchführung der Entgeltumwandlung auf den Abrechnungsver-
band der freiwilligen Versicherung beschränkt ist. 

 
( 2 ) Wird in den Fällen von Abs. 1 Buchst. m das Arbeitsverhältnis verlän-

gert oder fortgesetzt, beginnt die Pflichtversicherung mit dem Ersten 
des Monats, in dem die Verlängerung oder Fortsetzung des Arbeitsver-
hältnisses über fünf Jahre hinaus vereinbart wurde; eine rückwirkende 
Pflichtversicherung von Beginn des Arbeitsverhältnisses an ist ausge-
schlossen. 

 
( 3 ) unbesetzt  
 
( 4 ) unbesetzt  
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der/die Versicherte, der/die die Wartezeit nicht erfüllt hat, das 69. Le-
bensjahr vollendet. 

 
 

§ 22 
Ausbildungsverhältnisse 

 
1Auszubildende im Sinne der Versorgungsordnung sind Auszubildende und 
Schüler/innen, die unter den Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen 
Dienstes (TVAöD) vom 13. September 2005 in der jeweils geltenden Fassung 
fallen oder die unter diesen Tarifvertrag fielen, wenn das Mitglied diesen Ta-
rifvertrag anwenden würde. 
2Als Beschäftigte im Sinne der Versorgungsordnung gelten auch Auszubil-
dende und Schüler/innen, mit denen das Mitglied die Pflichtversicherung ver-
traglich vereinbart.  
 
 

§ 22a 
Sondervorschriften für Mitglieder eines Parlaments  

 
( 1 ) 1Für Pflichtversicherte, die nach § 23 Abs. 2 des Gesetzes über die 

Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages (Abge-
ordnetengesetz) in der gesetzlichen Rentenversicherung oder in einer 
berufsständischen Versorgungseinrichtung im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 
1 SGB VI nachversichert worden sind, können für die Kalendermonate 
ihrer Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag, für die bei bestehender 
Pflichtversicherung Beiträge, Umlagen und Sanierungsgelder nicht ent-
richtet worden sind, Beiträge, Umlagen und Sanierungsgelder nachent-
richtet werden. 2Für die Ermittlung der Versorgungspunkte sind jeweils 
die für die nachversicherten Kalenderjahre maßgebenden Altersfakto-
ren zugrunde zu legen. 

 
( 2 ) 1Die nachzuentrichtenden Beträge können nur für alle in Abs. 1 ge-

nannten Monate in einer Summe eingezahlt werden. 2Die Nachentrich-
tung ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsfall eingetreten ist. 
3Bemessungsgrundlage für die nachzuentrichtenden Beträge ist der 
monatliche Durchschnitt des Entgelts, das im Kalenderjahr vor dem 
Beginn der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag nach § 62 Abs. 2 
zusatzversorgungspflichtig gewesen wäre, dynamisiert entsprechend 
der allgemeinen Einkommenserhöhung im öffentlichen Dienst. 4Die 
nachzuentrichtenden Beträge sind für jedes Kalenderjahr, das auf das 
Kalenderjahr folgt, für das die Beträge zu entrichten sind, mit jährlich 
3,25 v.H. zu verzinsen. 

 
( 3 ) 1Die Abs. 1 und 2 gelten für ehemalige Mitglieder des Europäischen 

Parlaments sowie für ehemalige Mitglieder des Parlaments eines Lan-
des, deren Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis in vollem 
Umfang geruht haben, entsprechend, wenn das Gesetz über die 
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�D�Q�G�H�U�H�Q���=�X�V�D�W�]�Y�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�H�L�Q�U�L�F�K�W�X�Q�J���S�I�O�L�F�K�W�Y�H�U�V�L�F�K�H�U�W���L�V�W�����Z�H�Q�Q��
�G�L�H���9�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V�S�I�O�L�F�K�W���H�Q�G�H�W������

�G���� �E�H�L���H�L�Q�H�P���H�L�Q�H�U���%�H�V�F�K�l�I�W�L�J�W�H�Q�����G�H�V�V�H�Q���G�H�U�H�Q���%�H�V�F�K�l�I�W�L�J�X�Q�J�V�Y�H�U��
�K�l�O�W�Q�L�V���E�H�L���G�H�P���0�L�W�J�O�L�H�G���Q�D�F�K���(�U�U�H�L�F�K�X�Q�J���H�L�Q�H�V���G�L�H���9�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V��
�S�I�O�L�F�K�W���D�X�V�V�F�K�O�L�H�‰�H�Q�G�H�Q���$�O�W�H�U�V���E�H�J�U�•�Q�G�H�W���Z�R�U�G�H�Q���X�Q�G���G�H�U���G�L�H���I�U�•��
�K�H�U���E�H�L���H�L�Q�H�U���D�Q�G�H�U�H�Q���=�X�V�D�W�]�Y�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�H�L�Q�U�L�F�K�W�X�Q�J���S�I�O�L�F�K�W�Y�H�U�V�L��
�F�K�H�U�W���J�H�Z�H�V�H�Q���L�V�W���� �P�L�W���G�H�P���=�H�L�W�S�X�Q�N�W���G�H�U���%�H�J�U�•�Q�G�X�Q�J���G�H�V���Q�H�X��
�H�U�O�L�F�K�H�Q���%�H�V�F�K�l�I�W�L�J�X�Q�J�V�Y�H�U�K�l�O�W�Q�L�V�V�H�V�����Z�H�Q�Q���G�X�U�F�K���G�L�H���h�E�H�U�O�H�L�W�X�Q�J��
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�G�L�H���9�R�U�D�X�V�V�H�W�]�X�Q�J�H�Q���I�•�U���G�L�H���9�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V�S�I�O�L�F�K�W���K�H�U�J�H�V�W�H�O�O�W���Z�H�U��
�G�H�Q���� �X�Q�G���]�Z�D�U�� �D�X�F�K���G�D�Q�Q�����Z�H�Q�Q���G�L�H���D�Q�G�H�U�H���=�X�V�D�W�]�Y�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V��
�H�L�Q�U�L�F�K�W�X�Q�J���H�L�Q�H���%�H�W�U�L�H�E�V�U�H�Q�W�H���J�H�Z�l�K�U�W����
��

�� �'�L�H���h�E�H�U�O�H�L�W�X�Q�J���Z�L�U�G���Q�X�U���D�X�I���$�Q�W�U�D�J���G�H�V���G�H�U���9�H�U�V�L�F�K�H�U�W�H�Q�����L�P���)�D�O�O�H���G�H�V��
�6�D�W�]�H�V�������%�X�F�K�V�W�����G���G�H�V���G�H�U���%�H�V�F�K�l�I�W�L�J�W�H�Q�����G�X�U�F�K�J�H�I�•�K�U�W������ �'�H�U���G�L�H���9�H�U��
�V�L�F�K�H�U�W�H���R�G�H�U���G�H�U���G�L�H���%�H�V�F�K�l�I�W�L�J�W�H�� �K�D�W���G�H�Q���$�Q�W�U�D�J���E�H�L���(�L�Q�W�U�L�W�W���G�H�U���9�R��
�U�D�X�V�V�H�W�]�X�Q�J�H�Q���G�H�V���6�D�W�]�H�V�������X�Q�Y�H�U�]�•�J�O�L�F�K���]�X���V�W�H�O�O�H�Q�������'�L�H���(�L�Q�]�H�O�K�H�L�W�H�Q��
�V�L�Q�G���L�Q���h�E�H�U�O�H�L�W�X�Q�J�V�D�E�N�R�P�P�H�Q���]�X���U�H�J�H�O�Q�����G�D�E�H�L���L�V�W���G�H�U���I�L�Q�D�Q�]�L�H�O�O�H���$�X�V��
�J�O�H�L�F�K���G�H�U���Y�R�Q���G�H�U���.�D�V�V�H���•�E�H�U�Q�R�P�P�H�Q�H�Q���$�Q�Z�D�U�W�V�F�K�D�I�W�H�Q���V�L�F�K�H�U�]�X�V�W�H�O��
�O�H�Q������
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�������������� �5�H�Q�W�H�Q�����G�L�H���H�L�Q�H���D�Q�G�H�U�H���=�X�V�D�W�]�Y�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�H�L�Q�U�L�F�K�W�X�Q�J���J�H�Z�l�K�U�W���K�D�W���R��

�G�H�U�� �J�H�Z�l�K�U�W���� �J�H�O�W�H�Q�� �Q�D�F�K�� �'�X�U�F�K�I�•�K�U�X�Q�J�� �G�H�U�� �h�E�H�U�O�H�L�W�X�Q�J�� �D�O�V�� �Y�R�Q�� �G�H�U��
�.�D�V�V�H�� �J�H�Z�l�K�U�W���� �L�Q�V�R�Z�H�L�W���J�L�O�W���D�X�F�K�� �G�H�U�� �9�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V�I�D�O�O���� �D�X�I�� �G�H�P�� �G�L�H��
�5�H�Q�W�H�Q�]�D�K�O�X�Q�J���E�H�U�X�K�W�����D�O�V���E�H�L���G�H�U���.�D�V�V�H���H�L�Q�J�H�W�U�H�W�H�Q����
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�†��������
�*�U�X�S�S�H�Q�•�E�H�U�O�H�L�W�X�Q�J����

�X�Q�G���.�D�V�V�H�Q�Z�H�F�K�V�H�O���G�H�V���$�Q�V�W�H�O�O�X�Q�J�V�W�U�l�J�H�U�V��
��
�� �:�H�U�G�H�Q���S�I�O�L�F�K�W�Y�H�U�V�L�F�K�H�U�W�H���%�H�V�F�K�l�I�W�L�J�W�H���H�L�Q�H�V�� �0�L�W�J�O�L�H�G�V���D�Q���5�H�F�K�W�V�����R�G�H�U�� �$�X�I��
�J�D�E�H�Q�Q�D�F�K�I�R�O�J�H�U�� �D�E�J�H�J�H�E�H�Q���� �G�L�H�� �Q�L�F�K�W���0�L�W�J�O�L�H�G���G�H�U�� �.�D�V�V�H�� �V�L�Q�G���� �R�G�H�U�� �Z�H�U�G�H�Q��
�V�L�H�� �Y�R�Q�� �H�L�Q�H�P�� �0�L�W�J�O�L�H�G�� �L�P�� �:�H�J�H�� �G�H�U�� �5�H�F�K�W�V���� �R�G�H�U�� �$�X�I�J�D�E�H�Q�Q�D�F�K�I�R�O�J�H�� �•�E�H�U��
�Q�R�P�P�H�Q�����V�R���G�•�U�I�H�Q���9�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�H�Q���G�L�H�V�H�U���%�H�V�F�K�l�I�W�L�J�W�H�Q���Q�X�U���D�E�J�H�J�H�E�H�Q���R�G�H�U��
�•�E�H�U�Q�R�P�P�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�����Z�H�Q�Q���G�L�H���0�L�W�J�O�L�H�G�H�U���X�Q�G���G�L�H���9�H�U�V�L�F�K�H�U�W�H�Q���G�H�U���.�D�V�V�H���Z�H��
�J�H�Q���G�H�U���I�R�U�W�E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H�Q���R�G�H�U���•�E�H�U�Q�R�P�P�H�Q�H�Q���9�H�U�S�I�O�L�F�K�W�X�Q�J�H�Q���N�H�L�Q�H���1�D�F�K�W�H�L�O�H��
�H�U�O�H�L�G�H�Q������ �6�D�W�]�������J�L�O�W���E�H�L���H�L�Q�H�P���.�D�V�V�H�Q�Z�H�F�K�V�H�O���H�L�Q�H�V���0�L�W�J�O�L�H�G�V���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G����
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�$�E�V�F�K�Q�L�W�W���,������
��

�%�H�W�U�L�H�E�V�U�H�Q�W�H�Q��
��
��

�†��������
�5�H�Q�W�H�Q�D�U�W�H�Q��

��
�'�L�H���.�D�V�V�H���]�D�K�O�W���D�O�V���%�H�W�U�L�H�E�V�U�H�Q�W�H�Q����
��

�D���� �$�O�W�H�U�V�U�H�Q�W�H�Q���I�•�U���9�H�U�V�L�F�K�H�U�W�H������
�E���� �(�U�Z�H�U�E�V�P�L�Q�G�H�U�X�Q�J�V�U�H�Q�W�H�Q���I�•�U���9�H�U�V�L�F�K�H�U�W�H������
�F���� �+�L�Q�W�H�U�E�O�L�H�E�H�Q�H�Q�U�H�Q�W�H�Q���I�•�U���:�L�W�Z�H�Q�����:�L�W�Z�H�U���X�Q�G���:�D�L�V�H�Q���G�H�U���9�H�U�V�L��

�F�K�H�U�W�H�Q������
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�†��������
�9�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V�I�D�O�O���X�Q�G���5�H�Q�W�H�Q�E�H�J�L�Q�Q��
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�� �'�H�U�� �9�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V�I�D�O�O�� �W�U�L�W�W�� �D�P�� �(�U�V�W�H�Q�� �G�H�V�� �0�R�Q�D�W�V�� �H�L�Q���� �Y�R�Q�� �G�H�P�� �D�Q�� �G�H�U�� �$�Q��
�V�S�U�X�F�K���D�X�I���J�H�V�H�W�]�O�L�F�K�H���5�H�Q�W�H���Z�H�J�H�Q���$�O�W�H�U�V���D�O�V���9�R�O�O�U�H�Q�W�H�����Z�H�J�H�Q���W�H�L�O�Z�H�L�V�H�U���R�G�H�U��
�Y�R�O�O�H�U���(�U�Z�H�U�E�V�P�L�Q�G�H�U�X�Q�J���E�H�V�W�H�K�W������ �'�H�U���$�Q�V�S�U�X�F�K���L�V�W���G�X�U�F�K���%�H�V�F�K�H�L�G���G�H�V���7�U�l��
�J�H�U�V���G�H�U���J�H�V�H�W�]�O�L�F�K�H�Q���5�H�Q�W�H�Q�Y�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J���Q�D�F�K�]�X�Z�H�L�V�H�Q�������'�H�Q���L�Q���G�H�U���J�H�V�H�W�]��
�O�L�F�K�H�Q���5�H�Q�W�H�Q�Y�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J���9�H�U�V�L�F�K�H�U�W�H�Q�����G�L�H���E�H�L���(�L�Q�W�U�L�W�W���G�H�V���9�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V�I�D�O��
�O�H�V���Q�D�F�K���6�D�W�]�������G�L�H���:�D�U�W�H�]�H�L�W���Q�D�F�K���†���������H�U�I�•�O�O�W���K�D�E�H�Q�����Z�L�U�G���D�X�I���L�K�U�H�Q���V�F�K�U�L�I�W�O�L��
�F�K�H�Q���$�Q�W�U�D�J���Y�R�Q���G�H�U���.�D�V�V�H���H�L�Q�H���%�H�W�U�L�H�E�V�U�H�Q�W�H���J�H�]�D�K�O�W������ �'�L�H���%�H�W�U�L�H�E�V�U�H�Q�W�H���E�H��
�J�L�Q�Q�W���±���Y�R�U�E�H�K�D�O�W�O�L�F�K���G�H�V���†���������±���P�L�W���G�H�P���%�H�J�L�Q�Q���G�H�U���5�H�Q�W�H���D�X�V���G�H�U���J�H�V�H�W�]�O�L��
�F�K�H�Q���5�H�Q�W�H�Q�Y�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J����
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�:�D�U�W�H�]�H�L�W��
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���������������� �%�H�W�U�L�H�E�V�U�H�Q�W�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���H�U�V�W���Q�D�F�K�� �(�U�I�•�O�O�X�Q�J���G�H�U���:�D�U�W�H�]�H�L�W���Y�R�Q�������� �.�D��

�O�H�Q�G�H�U�P�R�Q�D�W�H�Q���J�H�Z�l�K�U�W�������'�D�E�H�L���Z�L�U�G���M�H�G�H�U���.�D�O�H�Q�G�H�U�P�R�Q�D�W���E�H�U�•�F�N�V�L�F�K��
�W�L�J�W���� �I�•�U�� �G�H�Q�� �P�L�Q�G�H�V�W�H�Q�V�� �I�•�U�� �H�L�Q�H�Q�� �7�D�J�� �$�X�I�Z�H�Q�G�X�Q�J�H�Q�� �I�•�U�� �G�L�H�� �3�I�O�L�F�K�W��
�Y�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J���Q�D�F�K���†���������$�E�V�������� �%�X�F�K�V�W�����D���H�U�E�U�D�F�K�W���Z�X�U�G�H�Q���� ���� �%�L�V�� �]�X�P��
���������'�H�]�H�P�E�H�U�������������Q�D�F�K���G�H�P���E�L�V�K�H�U�L�J�H�Q���5�H�F�K�W���G�H�U���=�X�V�D�W�]�Y�H�U�V�R�U�J�X�Q�J��
�D�O�V���8�P�O�D�J�H�P�R�Q�D�W�H���]�X���E�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�H�Q�G�H���=�H�L�W�H�Q���]�l�K�O�H�Q���I�•�U���G�L�H���(�U�I�•�O�O�X�Q�J��
�G�H�U���:�D�U�W�H�]�H�L�W������ �)�•�U���G�L�H���(�U�I�•�O�O�X�Q�J���G�H�U���:�D�U�W�H�]�H�L�W���Z�H�U�G�H�Q���9�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V��
�]�H�L�W�H�Q���E�H�L���=�X�V�D�W�]�Y�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�H�L�Q�U�L�F�K�W�X�Q�J�H�Q���Q�D�F�K���†���������L�P���5�D�K�P�H�Q���Y�R�Q��
�h�E�H�U�O�H�L�W�X�Q�J�V�Y�H�U�H�L�Q�E�D�U�X�Q�J�H�Q���]�X�V�D�P�P�H�Q�J�H�U�H�F�K�Q�H�W����
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( 1a ) Auf die Wartezeit nach Abs. 1 werden auch die nach § 16 Abs. 4 und 5 
in der bis zum 31.12.2000 geltenden Fassung der  Versorgungsord-
nung berücksichtigten Vordienstzeiten angerechnet.   

 
( 2 ) 1Die Wartezeit gilt als erfüllt, wenn der Versicherungsfall durch einen 

Arbeitsunfall eingetreten ist, der im Zusammenhang mit dem die Pflicht 
zur Versicherung begründenden Beschäftigungsverhältnis steht oder 
wenn der/die Versicherte infolge eines solchen Arbeitsunfalls gestorben 
ist. 2Ob ein Arbeitsunfall vorgelegen hat, ist durch Bescheid des Trägers 
der gesetzlichen Unfallversicherung nachzuweisen. 

 
( 3 )  In den Fällen des § 7 Abs. 5 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse 

der Mitglieder des Deutschen Bundestages und entsprechender gesetz-
licher Vorschriften werden Zeiten einer nach dem Beginn der Pflicht-
versicherung liegenden Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag, im Eu-
ropäischen Parlament oder in dem Parlament eines Landes auf die War-
tezeit angerechnet. 

 
( 4 )  1Soweit die Betriebsrente auf Eigenbeteiligungen der/des Pflichtversi-

cherten beruht, wird auf die Wartezeit jeder Kalendermonat vom Be-
ginn des Beschäftigungsverhältnisses, für das eine Eigenbeteiligung 
entrichtet worden ist, bis zum Beginn der Betriebsrente angerechnet. 
2Liegen zwischen dem Beschäftigungsbeginn und dem Eintritt des Ver-
sicherungsfalls wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung weni-
ger als 60 Kalendermonate, wird eine Erwerbsminderungsrente nicht 
gewährt. 3Bei erfüllter Wartezeit von 60 Kalendermonaten erfolgt bei 
der Erwerbsminderungsrente keine anteilige Gewährung von Zurech-
nungszeiten gemäß § 35 Abs. 2. 4Bei Eintritt des Versicherungsfalls 
 der Altersrente ist für die anteilige Betriebsrente nach Satz 1 keine 
Wartezeit erforderlich. 5Soweit über § 61 Abs. 2 hinausgehende Eigen-
beteiligungen geleistet werden, hat das Mitglied die übersteigenden 
Leistungen nach den Sätzen 1 bis 4 der Kasse zu erstatten. 

 
 

§ 33 
Höhe der Betriebsrente 

 
( 1 ) Die monatliche Betriebsrente errechnet sich aus der Summe der bis 

zum Beginn der Betriebsrente (§ 31 Satz 4) erworbenen Versorgungs-
punkte (§§ 34, 72 Abs. 1 Satz 2), multipliziert mit dem Messbetrag von 
vier Euro.  

  
( 2 ) Die Betriebsrente wegen teilweiser Erwerbsminderung beträgt die 

Hälfte der Betriebsrente, die sich nach Abs. 1 bei voller Erwerbsminde-
rung ergeben würde. 
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( 3 ) Die Betriebsrente mindert sich für jeden Monat, für den der Zugangs-
faktor nach § 77 SGB VI herabgesetzt ist, um 0,3 v.H., höchstens je-
doch um insgesamt 10,8 v.H. 

  
 

�†��������
�9�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�S�X�Q�N�W�H��

  
( 1 )  1Versorgungspunkte ergeben sich  
 

a) für das zusatzversorgungspflichtige Entgelt (§ 62),  
b) (weggefallen)  
c) für soziale Komponenten (§ 35) und  
d) als Bonuspunkte (§ 66). 
 
2Die Versorgungspunkte nach Satz 1 Buchst. a und b – mit Ausnahme 
der Versorgungspunkte, die aus der Altersvorsorgezulage stammen – 
werden jeweils zum Ende des Kalenderjahres oder zum Zeitpunkt der 
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses festgestellt und dem Ver-
sorgungskonto gutgeschrieben; die Feststellung und Gutschrift der Bo-
nuspunkte erfolgt zum Ende des folgenden Kalenderjahres. 3Versor-
gungspunkte werden jeweils auf zwei Nachkommastellen gerundet; ist 
die dritte Nachkommastelle eine 5 bis 9, wird dabei die zweite Nach-
kommastelle um 1 erhöht, sonst bleibt die zweite Nachkommastelle 
unverändert.  

 
( 2 )  1Die Anzahl der Versorgungspunkte für ein Kalenderjahr nach Abs. 1 

Satz 1 Buchst. a ergibt sich aus dem Verhältnis eines Zwölftels des 
zusatzversorgungspflichtigen Jahresentgelts zum Referenzentgelt von 
1.000 Euro, multipliziert mit dem Altersfaktor (Abs. 3). 2Bei einer vor 
dem 1. Januar 2003 begonnenen Altersteilzeit auf der Grundlage des 
Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeitarbeit, der Regelung für 
eine Altersteilzeitarbeit oder der Altersteilzeitordnung werden die Ver-
sorgungspunkte nach Satz 1 mit dem 1,8-fachen berücksichtigt, soweit 
sie nicht auf Entgelten beruhen, die in voller Höhe zustehen. 

 
( 3 )  Der Altersfaktor in der Pflichtversicherung beinhaltet eine jährliche Ver-

zinsung von 3,25 v.H. während der Anwartschaftsphase und von 5,25 
v.H. während des Rentenbezuges und richtet sich nach der folgenden 
Tabelle; dabei gilt als Alter die Differenz zwischen dem jeweiligen Ka-
lenderjahr und dem Geburtsjahr:  
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Alter Alters-

faktor 
Alter Alters-

faktor 
Alter Alters-

faktor 
Alter Alters-

faktor 
17 3,1 29 2,1 41 1,5 53 1,0 
18 3,0 30 2,0 42 1,4 54 1,0 
19 2,9 31 2,0 43 1,4 55 1,0 
20 2,8 32 1,9 44 1,3 56 1,0 
21 2,7 33 1,9 45 1,3 57 0,9 
22 2,6 34 1,8 46 1,3 58 0,9 
23 2,5 35 1,7 47 1,2 59 0,9 
24 2,4 36 1,7 48 1,2 60 0,9 
25 2,4 37 1,6 49 1,2 61 0,9 
26 2,3 38 1,6 50 1,1 62 0,8 
27 2,2 39 1,6 51 1,1 63 0,8 
28 2,2 40 1,5 52 1,1 64 

und 
älter 

0,8 

 
 

§ 35 
Soziale Komponenten 

 
( 1 ) 1Für jeden vollen Kalendermonat, in dem das Arbeitsverhältnis wegen 

einer Elternzeit nach § 15 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgeset-
zes ruht, werden für jedes Kind, für das ein Anspruch auf Elternzeit 
besteht, die Versorgungspunkte berücksichtigt, die sich bei einem zu-
satzversorgungspflichtigen Entgelt von 500 Euro in diesem Monat er-
geben würden; es werden jedoch höchstens je Kind 36 Kalendermo-
nate berücksichtigt. 2Bestehen mehrere zusatzversorgungspflichtige 
Arbeitsverhältnisse im Sinne des Satzes 1 bestimmt der/die Pflichtver-
sicherte, für welches Arbeitsverhältnis die Versorgungspunkte nach 
Satz 1 berücksichtigt werden. 3Für die Zeit, in der das Arbeitsverhältnis 
wegen der Schutzfristen nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG ruht, 
werden die Versorgungspunkte berücksichtigt, die sich ergeben wür-
den, wenn in dieser Zeit das fiktive Entgelt nach § 21 TVöD oder ent-
sprechenden tarifvertraglichen Regelungen gezahlt worden wäre. 
4Diese Zeiten werden als Umlage-/Beitragsmonate für die Erfüllung der 
Wartezeiten berücksichtigt.  

  
( 2 )  1Bei Eintritt des Versicherungsfalles wegen teilweiser oder voller Er-

werbsminderung vor Vollendung des 60. Lebensjahres werden Pflicht-
versicherten – mit Ausnahme der beitragsfrei Pflichtversicherten – für 
jeweils zwölf volle, bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres fehlende 
Kalendermonate (Zurechnungszeit) so viele Versorgungspunkte hinzu-
gerechnet, wie dies dem Verhältnis von durchschnittlichem monatli-
chem zusatzversorgungspflichtigem Entgelt der letzten drei Kalender-
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( 2 )  Anspruch auf Betriebsrente für Witwer/Witwen besteht nicht, wenn die 
Ehe mit dem/der Verstorbenen weniger als zwölf Monate gedauert hat, 
es sei denn, dass nach den besonderen Umständen des Falles die An-
nahme nicht gerechtfertigt ist, dass es der alleinige oder überwiegende 
Zweck der Heirat war, dem Witwer/der Witwe eine Betriebsrente zu 
verschaffen.  

 
( 3 )  1Witwer-/Witwenrente und Waisenrenten dürfen zusammen den Betrag 

der ihrer Berechnung zugrunde liegenden Betriebsrente nicht überstei-
gen. 2Ergeben die Hinterbliebenenrenten in der Summe einen höheren 
Betrag, werden sie anteilig gekürzt. 3Erlischt eine der anteilig gekürz-
ten Hinterbliebenenrenten, erhöhen sich die verbleibenden Hinterblie-
benenrenten vom Beginn des folgenden Monats entsprechend, jedoch 
höchstens bis zum vollen Betrag der Betriebsrente des/der Verstorbe-
nen. 

 
( 4 ) Für einen Anspruch auf Betriebsrente für Witwer/Witwen gelten als Hei-

rat auch die Begründung einer Lebenspartnerschaft, als Ehe auch eine 
Lebenspartnerschaft, als Witwer und Witwe auch ein/e überlebende/r 
Lebenspartner/in und als Ehegatte auch ein/e Lebenspartner/in jeweils 
im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes. 

 
 

§ 37 
Anpassung der Betriebsrenten 

 
Die Betriebsrenten werden jeweils zum 1. Juli – erstmals ab dem Jahr 2002 – 
um 1 v.H. ihres Betrages erhöht. 
 
  

§ 38 
Neuberechnung 

  
( 1 )  Die Betriebsrente ist neu zu berechnen, wenn bei einem/einer Betriebs-

rentenberechtigten ein neuer Versicherungsfall eintritt und seit dem 
Beginn der Betriebsrente aufgrund des früheren Versicherungsfalles 
zusätzliche Versorgungspunkte zu berücksichtigen sind. 

 
( 2 )  Durch die Neuberechnung wird die bisherige Betriebsrente um den Be-

trag erhöht, der sich als Betriebsrente aufgrund der neu zu berücksich-
tigenden Versorgungspunkte ergibt; für diese zusätzlichen Versor-
gungspunkte wird der Abschlagsfaktor nach § 33 Abs. 3 gesondert fest-
gestellt. 

 
( 3 )  1Wird aus einer Betriebsrente wegen teilweiser Erwerbsminderung eine 

Betriebsrente wegen voller Erwerbsminderung oder wegen Alters, wird 
die bisher nach § 33 Abs. 2 zur Hälfte gezahlte Betriebsrente voll ge-
zahlt. 2Wird aus einer Betriebsrente wegen voller Erwerbsminderung 
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Rente wegen Alters als Vollrente dem Träger der Krankenversicherung 
zu erstatten ist. 

 
( 6 )  Für Hinterbliebene gelten die Vorschriften der gesetzlichen Rentenver-

sicherung über das Zusammentreffen von Rente und Einkommen ent-
sprechend mit folgenden Maßgaben: 

 
a) Eventuelle Freibeträge sowie das Einkommen, das auf die Rente 

aus der gesetzlichen Rentenversicherung angerechnet wird, blei-
ben unberücksichtigt.  

b)  Dem/Der Hinterbliebenen werden mindestens 35 v.H. der ihm/ihr 
nach § 36 zustehenden Betriebsrente gezahlt.  

 
 

§ 40 
Erlöschen 

 
( 1 ) Der Anspruch auf Betriebsrente erlischt mit dem Ablauf des Monats, 
 

a) in dem der/die Betriebsrentenberechtigte gestorben ist oder  
b) für den Rente nach § 43 oder § 240 SGB VI letztmals gezahlt 

worden ist oder  
c) der dem Monat vorangeht, von dessen Beginn an die Zusatzver-

sorgungseinrichtung, zu der die Versicherung übergeleitet worden 
ist, zur Zahlung der Betriebsrente verpflichtet ist. 

 
( 2 )  1Der Anspruch auf Betriebsrente für Witwer/Witwen sowie Lebens-

partner/innen im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes erlischt im 
Übrigen mit dem Ablauf des Monats, in dem der Witwer/die Witwe oder 
der/die Hinterbliebene eingetragene Lebenspartner/in geheiratet oder 
eine Lebenspartnerschaft begründet hat. 2Für das Wiederaufleben der 
Betriebsrenten für Witwer/Witwen sowie Lebenspartner/innen im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes gilt § 46 Abs. 3 SGB VI entspre-
chend. 

 
 

§ 41 
Abfindungen  

 
( 1 ) 1Betriebsrenten aus einer Pflichtversicherung, die den Monatsbetrag 

nach § 3 Abs. 2 BetrAVG nicht überschreiten, können auf Antrag 
des/der Berechtigten abgefunden werden. 2Leistungen, die nach Ent-
stehen des Anspruchs auf Betriebsrente gezahlt werden, werden auf 
den Abfindungsbetrag angerechnet. 3Wird der Rentenantrag nach Ab-
lauf der Ausschlussfrist des § 52 Abs. 1 Satz 1 gestellt, tritt an die 
Stelle des Zeitpunkts des Entstehens des Anspruchs der nach dieser 
Regelung maßgebende Beginn des Zweijahreszeitraums, für den bei 
einer laufenden Leistung die Betriebsrente nachzuzahlen wäre. 
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b) Betriebsrente für Witwer und Witwen:  

 
Alter des/der 
Berechtigten  
beim Entstehen  
des Anspruchs 

Faktor  Alter des/der  
Berechtigten  
beim Entstehen 
des Anspruchs 

Faktor  Alter des/der 
Berechtigten  
beim Entstehen 
des Anspruchs 

Faktor 

20 215  51 168  82 70 
21 215  52 165  83 67 
22 214  53 163  84 63 
23 213  54 161  85 60 
24 212  55 158  86 57 
25 211  56 155  87 55 
26 210  57 153  88 52 
27 209  58 150  89 50 
28 208  59 147  90 47 
29 207  60 145  91 45 
30 206  61 142  92 43 
31 204  62 139  93 41 
32 203  63 136  94 39 
33 201  64 133  95 37 
34 200  65 130  96 35 
35 198  66 127  97 33 
36 197  67 123  98 31 
37 195  68 120  99 30 
38 193  69 116  100 28 
39 192  70 113  101 27 
40 190  71 109  102 25 
41 188  72 106  103 24 
42 186  73 102  104 23 
43 184  74 98  105 22 
44 183  75 95  106 21 
45 181  76 91  107 20 
46 179  77 87  108 19 
47 177  78 84  109 18 
48 174  79 80  110 17 
49 172  80 77    
50 170  81 73    
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c) Betriebsrente für Waisen: 

 
Alter des/der 
Berechtigten  
beim Entstehen 
des Anspruchs 

Faktor  Alter des/der  
Berechtigten 
beim Entstehen 
des Anspruchs 

Faktor 

0 141  9 87 
1 137  10 79 
2 131  11 71 
3 126  12 62 
4 120  13 53 
5 114  14 43 
6 108  15 33 
7 101  16 23 
8 94  17 und älter 12 

 
 
( 4 ) Mit der Abfindung erlöschen alle Ansprüche und Anwartschaften aus 

der Versicherung. 
 
( 5 ) Die abgefundene Betriebsrente für Hinterbliebene gilt für die Anwen-

dung des § 36 Abs. 3 nicht als abgefunden. 
 
 

§ 42 
Rückzahlung und Beitragserstattung 

 
( 1 )  Ohne Rechtsgrund gezahlte Umlagen und Beiträge werden ohne Zinsen 

zurückgezahlt. 
 
( 2 )  1Die beitragsfrei Pflichtversicherten, die die Wartezeit (§ 32) nicht er-

füllt haben, können bis zur Vollendung ihres 69. Lebensjahres die Er-
stattung der von ihnen getragenen Beiträge beantragen. 2Der Antrag 
auf Beitragserstattung gilt für alle von den Versicherten selbst getra-
genen Beiträge und kann nicht widerrufen werden. 3Rechte aus der 
Versicherung für Zeiten, für die Beiträge erstattet werden, erlöschen 
mit der Antragstellung. 4Die Beiträge werden ohne Zinsen erstattet. 

 
( 3 )  1Sterben Versicherte nach Antragstellung, aber vor Beitragserstattung, 

gehen die Ansprüche auf die Hinterbliebenen über, die betriebsrenten-
berechtigt wären, wenn die Wartezeit erfüllt wäre. 2Mit der Zahlung an 
einen der Hinterbliebenen erlischt der Anspruch der übrigen Berechtig-
ten gegen die Kasse. 
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( 4 )  Beiträge im Sinne dieser Vorschrift sind  
 

a) die für die Zeit vor dem 1. Januar 1978 entrichteten Pflichtbei-
träge einschließlich der Beschäftigtenanteile an den Erhöhungs-
beträgen,  

b) Beiträge zur freiwilligen Weiterversicherung,  
c) die für die Zeit nach dem 31. Dezember 1977 entrichteten Be-

schäftigtenanteile an den Erhöhungsbeträgen,  
d) die für die Zeit nach dem 31. Dezember 1998 entsprechend dem 

Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer kommunaler 
Verwaltungen und Betriebe (VersTV-G) in der Fassung vom 31. 
Dezember 2000 oder dem Tarifvertrag über die zusätzliche Al-
tersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes – Alters-
vorsorge-TV-Kommunal – (ATV K) entrichteten Eigenbeteiligun-
gen der Beschäftigten an der Umlage, wenn der Beteiligte diesen 
Tarifvertrag anwenden würde.  

 
 

§ 43 
Sonderregelung für Beschäftigte, die in der  

gesetzlichen Rentenversicherung nicht versichert sind 
 

1Für Beschäftigte, die in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht versichert 
sind oder die die Voraussetzungen für den Bezug einer Rente aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung nicht erfüllen, gelten die §§ 16 bis 42 entspre-
chend. 2Soweit auf Regelungen des Rechts der gesetzlichen Rentenversiche-
rung Bezug genommen wird, ist die jeweilige Regelung so entsprechend an-
zuwenden, wie dies bei unterstellter Versicherung in der gesetzlichen Renten-
versicherung der Fall wäre. 3Bei Anwendung des § 31 sind dabei anstelle der 
Versicherungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung die Pflichtversi-
cherungszeiten in der Zusatzversorgung zu berücksichtigen. 4Für den Beginn 
der Betriebsrente ist bei entsprechender Anwendung von § 31 Satz 4 in Ver-
bindung mit § 99 SGB VI auf den Zeitpunkt der Antragstellung bei der Kasse 
abzustellen. 5Die teilweise oder volle Erwerbsminderung ist durch einen/eine 
von der Kasse zu bestimmende/n Facharzt/Fachärztin nachzuweisen. 6Die 
Kosten der Begutachtung trägt der/die Versicherte. 7Die Betriebsrente ruht, 
solange sich die Betriebsrentenberechtigten trotz Verlangens der Kasse inner-
halb einer von dieser zu setzenden Frist nicht fachärztlich untersuchen lassen 
oder das Ergebnis der Untersuchung der Kasse nicht vorlegen. 8Der Anspruch 
auf Betriebsrente erlischt mit Ablauf des Monats, der auf den Monat folgt, in 
dem dem/der Berechtigten die Entscheidung der Kasse über das Erlöschen 
des Anspruchs wegen Wegfalls der Erwerbsminderung zugegangen ist. 
 
  



������
��
��

�†��������
�(�K�H�Y�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�D�X�V�J�O�H�L�F�K��

��
������������ �=�X�P�� �$�X�V�J�O�H�L�F�K�� �G�H�U�� �Q�D�F�K�� �G�L�H�V�H�U���9�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�R�U�G�Q�X�Q�J�� �H�U�Z�R�U�E�H�Q�H�Q�� �$�Q��

�U�H�F�K�W�H�� �I�L�Q�G�H�W���G�L�H���L�Q�W�H�U�Q�H�� �7�H�L�O�X�Q�J���Q�D�F�K�� �G�H�P���9�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�D�X�V�J�O�H�L�F�K�V�J�H��
�V�H�W�]���V�R�Z�L�H���G�H�Q���Q�D�F�K�V�W�H�K�H�Q�G�H�Q���5�H�J�H�O�X�Q�J�H�Q���V�W�D�W�W������

��
������������ �� �'�H�U���$�X�V�J�O�H�L�F�K�V�Z�H�U�W���Z�L�U�G���L�Q���)�R�U�P���Y�R�Q���9�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�S�X�Q�N�W�H�Q���D�X�V�J�H�Z�L�H��

�V�H�Q�������'�L�H���+�|�K�H���G�H�V���$�X�V�J�O�H�L�F�K�V�Z�H�U�W�H�V���Z�L�U�G���H�U�P�L�W�W�H�O�W�����L�Q�G�H�P���G�H�U���K�l�O�I�W�L�J�H��
�(�K�H�]�H�L�W�D�Q�W�H�L�O�� �G�H�U�� �D�X�V�J�O�H�L�F�K�V�S�I�O�L�F�K�W�L�J�H�Q�� �3�H�U�V�R�Q�� �D�Q�K�D�Q�G�� �L�K�U�H�U�� �Y�H�U�V�L�F�K�H��
�U�X�Q�J�V�P�D�W�K�H�P�D�W�L�V�F�K�H�Q���%�D�U�Z�H�U�W�I�D�N�W�R�U�H�Q���L�Q���H�L�Q�H�Q���.�D�S�L�W�D�O�Z�H�U�W���X�P�J�H�U�H�F�K��
�Q�H�W���X�Q�G���Q�D�F�K���$�E�]�X�J���G�H�U���K�l�O�I�W�L�J�H�Q���7�H�L�O�X�Q�J�V�N�R�V�W�H�Q���D�Q�K�D�Q�G���G�H�U���Y�H�U�V�L�F�K�H��
�U�X�Q�J�V�P�D�W�K�H�P�D�W�L�V�F�K�H�Q�� �%�D�U�Z�H�U�W�I�D�N�W�R�U�H�Q�� �G�H�U�� �D�X�V�J�O�H�L�F�K�V�E�H�U�H�F�K�W�L�J�W�H�Q��
�3�H�U�V�R�Q�� �L�Q�� �9�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�S�X�Q�N�W�H�� �X�P�J�H�U�H�F�K�Q�H�W�� �Z�L�U�G�������,�V�W�� �I�•�U�� �G�L�H�� �D�X�V��
�J�O�H�L�F�K�V�S�I�O�L�F�K�W�L�J�H�� �3�H�U�V�R�Q�� �H�L�Q�� �D�X�V�J�O�H�L�F�K�V�U�H�L�I�H�U�� �5�H�Q�W�H�Q�D�Q�V�S�U�X�F�K�� �]�X�� �E�H��
�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�H�Q���� �V�L�Q�G�� �I�•�U�� �E�H�L�G�H�� �3�H�U�V�R�Q�H�Q�� �J�U�X�Q�G�V�l�W�]�O�L�F�K�� �G�L�H�� �5�H�Q�W�H�Q�E�D�U��
�Z�H�U�W�I�D�N�W�R�U�H�Q���]�X�J�U�X�Q�G�H���]�X���O�H�J�H�Q�����D�Q�V�R�Q�V�W�H�Q���J�U�X�Q�G�V�l�W�]�O�L�F�K���G�L�H���$�Q�Z�D�U�W��
�V�F�K�D�I�W�V�E�D�U�Z�H�U�W�I�D�N�W�R�U�H�Q����

��
������������ �� �:�L�U�G���Y�R�P���)�D�P�L�O�L�H�Q�J�H�U�L�F�K�W���I�•�U���G�L�H���D�X�V�J�O�H�L�F�K�V�E�H�U�H�F�K�W�L�J�W�H���3�H�U�V�R�Q���H�L�Q���$�Q��

�U�H�F�K�W���•�E�H�U�W�U�D�J�H�Q�����H�U�Z�L�U�E�W���G�L�H���D�X�V�J�O�H�L�F�K�V�E�H�U�H�F�K�W�L�J�W�H���3�H�U�V�R�Q���E�H�]�R�J�H�Q���D�X�I��
�G�D�V���(�Q�G�H���G�H�U���(�K�H�]�H�L�W���H�L�Q���Y�R�Q���H�L�Q�H�U���H�L�J�H�Q�H�Q���3�I�O�L�F�K�W�Y�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J���X�Q�D�E��
�K�l�Q�J�L�J�H�V���$�Q�U�H�F�K�W���X�Q�G���J�L�O�W���G�L�H�V�E�H�]�•�J�O�L�F�K���P�L�W���I�R�O�J�H�Q�G�H�Q���%�H�V�R�Q�G�H�U�K�H�L�W�H�Q��
�D�O�V���E�H�L�W�U�D�J�V�I�U�H�L���S�I�O�L�F�K�W�Y�H�U�V�L�F�K�H�U�W������

��
�D������ �'�L�H���:�D�U�W�H�]�H�L�W���Q�D�F�K���†���������J�L�O�W���D�O�V���H�U�I�•�O�O�W������
�E������ �,�Q���G�H�Q���)�l�O�O�H�Q���G�H�V���†���������V�L�Q�G���G�L�H���3�I�O�L�F�K�W�Y�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V�]�H�L�W�H�Q���G�H�U���D�X�V��

�J�O�H�L�F�K�V�S�I�O�L�F�K�W�L�J�H�Q�� �3�H�U�V�R�Q�� �]�X�P�� �(�Q�G�H�� �G�H�U�� �(�K�H�]�H�L�W�� �]�X�� �E�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L��
�J�H�Q������

�F������ �'�L�H���=�X�W�H�L�O�X�Q�J���G�H�U���%�R�Q�X�V�S�X�Q�N�W�H���N�R�P�P�W���L�Q���%�H�W�U�D�F�K�W�����Z�H�Q�Q���G�L�H���D�X�V��
�J�O�H�L�F�K�V�S�I�O�L�F�K�W�L�J�H���3�H�U�V�R�Q���]�X�P���(�Q�G�H���G�H�U���(�K�H�]�H�L�W���H�L�Q�H���:�D�U�W�H�]�H�L�W���Y�R�Q��
���������8�P�O�D�J�H�����3�I�O�L�F�K�W�E�H�L�W�U�D�J�V�P�R�Q�D�W�H���H�U�I�•�O�O�W���K�D�W����

��
�� �,�V�W���G�H�U���9�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V�I�D�O�O���G�H�U�� �D�X�V�J�O�H�L�F�K�V�E�H�U�H�F�K�W�L�J�W�H�Q�� �3�H�U�V�R�Q�� �Y�R�U�� �G�H�P��
�(�Q�G�H���G�H�U���(�K�H�]�H�L�W���H�L�Q�J�H�W�U�H�W�H�Q�����J�L�O�W���E�H�]�•�J�O�L�F�K���G�H�V���•�E�H�U�W�U�D�J�H�Q�H�Q���$�Q�U�H�F�K�W�V��
�G�H�U���9�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V�I�D�O�O���]�X�P���H�U�V�W�H�Q���7�D�J���G�H�V���0�R�Q�D�W�V���Q�D�F�K���G�H�P���(�Q�G�H���G�H�U��
�(�K�H�]�H�L�W���D�O�V���H�L�Q�J�H�W�U�H�W�H�Q�������,�V�W���G�H�U���9�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�D�X�V�J�O�H�L�F�K���Q�D�F�K���(�L�Q�W�U�L�W�W���G�H�V��
�9�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V�I�D�O�O�V���G�H�U���D�X�V�J�O�H�L�F�K�V�E�H�U�H�F�K�W�L�J�W�H�Q���3�H�U�V�R�Q���Z�L�U�N�V�D�P���J�H�Z�R�U��
�G�H�Q���� �Z�L�U�G�� �G�L�H�� �%�H�W�U�L�H�E�V�U�H�Q�W�H�� �D�X�V�� �G�H�P�� �•�E�H�U�W�U�D�J�H�Q�H�Q�� �$�Q�U�H�F�K�W�� �Y�R�Q�� �G�H�P��
�.�D�O�H�Q�G�H�U�P�R�Q�D�W�� �D�Q�� �J�H�]�D�K�O�W���� �]�X�� �G�H�V�V�H�Q�� �%�H�J�L�Q�Q�� �G�H�U�� �9�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�D�X�V��
�J�O�H�L�F�K���Z�L�U�N�V�D�P���L�V�W�����†���������$�E�V�����������������+�D�O�E�V�D�W�]���J�L�O�W���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G������

��
������������ �� �,�V�W���H�L�Q�H���$�Q�Z�D�U�W�V�F�K�D�I�W���G�H�U���D�X�V�J�O�H�L�F�K�V�S�I�O�L�F�K�W�L�J�H�Q���3�H�U�V�R�Q���D�X�V�]�X�J�O�H�L�F�K�H�Q����

�Z�L�U�G���G�L�H�V�H���]�X�P���(�Q�G�H���G�H�U���(�K�H�]�H�L�W���X�P���G�L�H���9�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�S�X�Q�N�W�H���J�H�N�•�U�]�W����
�G�L�H���V�L�F�K���G�X�U�F�K���8�P�U�H�F�K�Q�X�Q�J���G�H�V���$�X�V�J�O�H�L�F�K�V�Z�H�U�W�V���D�Q�K�D�Q�G���G�H�U���Y�H�U�V�L�F�K�H��
�U�X�Q�J�V�P�D�W�K�H�P�D�W�L�V�F�K�H�Q�� �%�D�U�Z�H�U�W�I�D�N�W�R�U�H�Q�� �G�H�U�� �D�X�V�J�O�H�L�F�K�V�E�H�U�H�F�K�W�L�J�W�H�Q��
�3�H�U�V�R�Q���L�Q���H�L�Q�H�Q���.�D�S�L�W�D�O�Z�H�U�W���X�Q�G���X�Q�W�H�U���%�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�X�Q�J���G�H�U���7�H�L�O�X�Q�J�V��
�N�R�V�W�H�Q���D�Q�K�D�Q�G���G�H�U���Y�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V�P�D�W�K�H�P�D�W�L�V�F�K�H�Q���%�D�U�Z�H�U�W�I�D�N�W�R�U�H�Q���G�H�U��



������
��
��

�D�X�V�J�O�H�L�F�K�V�S�I�O�L�F�K�W�L�J�H�Q���3�H�U�V�R�Q���H�U�J�H�E�H�Q������ �%�H�V�W�D�Q�G���]�X�P���(�Q�G�H���G�H�U���(�K�H�]�H�L�W��
�H�L�Q�� �Q�L�F�K�W�� �D�X�V�J�O�H�L�F�K�V�U�H�L�I�H�U�� �5�H�Q�W�H�Q�D�Q�V�S�U�X�F�K���� �J�L�O�W�� �E�H�]�•�J�O�L�F�K�� �G�H�U�� �]�X�� �N�•�U��
�]�H�Q�G�H�Q���%�H�W�U�L�H�E�V�U�H�Q�W�H���G�H�U���9�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V�I�D�O�O���]�X�P���H�U�V�W�H�Q���7�D�J���G�H�V���0�R�Q�D�W�V��
�Q�D�F�K���G�H�P���(�Q�G�H���G�H�U���(�K�H�]�H�L�W���D�O�V���H�L�Q�J�H�W�U�H�W�H�Q�����G�D�E�H�L���Z�L�U�G���G�H�U���$�E�V�F�K�O�D�J�V��
�I�D�N�W�R�U�� �Q�D�F�K�� �†�� ������ �$�E�V���� ���� �J�H�V�R�Q�G�H�U�W���I�H�V�W�J�H�V�W�H�O�O�W�������,�V�W���H�L�Q�� �$�Q�V�S�U�X�F�K�� �G�H�U��
�D�X�V�J�O�H�L�F�K�V�S�I�O�L�F�K�W�L�J�H�Q���3�H�U�V�R�Q���D�X�V�]�X�J�O�H�L�F�K�H�Q�����Z�L�U�G���G�L�H�V�H�U���]�X�P���(�Q�G�H���G�H�U��
�(�K�H�]�H�L�W�� �X�P�� �G�H�Q�� �5�H�Q�W�H�Q�E�H�W�U�D�J�� �J�H�N�•�U�]�W���� �G�H�U�� �V�L�F�K�� �H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�� �6�D�W�]�� ����
�H�U�J�L�E�W������ �$�E�V���� ���� �6�D�W�]������ �L�V�W���D�Q�]�X�Z�H�Q�G�H�Q�������,�V�W���G�H�U���9�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�D�X�V�J�O�H�L�F�K��
�Q�D�F�K�� �%�H�J�L�Q�Q�� �G�H�U�� �5�H�Q�W�H�� �G�H�U�� �D�X�V�J�O�H�L�F�K�V�S�I�O�L�F�K�W�L�J�H�Q�� �3�H�U�V�R�Q�� �Z�L�U�N�V�D�P�� �J�H��
�Z�R�U�G�H�Q�����Z�L�U�G���G�L�H���%�H�W�U�L�H�E�V�U�H�Q�W�H���Y�R�Q���G�H�P���.�D�O�H�Q�G�H�U�P�R�Q�D�W���D�Q���Y�H�U�P�L�Q�G�H�U�W����
�]�X���G�H�V�V�H�Q���%�H�J�L�Q�Q���G�H�U���9�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�D�X�V�J�O�H�L�F�K���Z�L�U�N�V�D�P���L�V�W������

��
������������ �� �6�R�Z�H�L�W�� �G�H�U�� �9�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�D�X�V�J�O�H�L�F�K�� �Q�D�F�K�� �G�H�P�� �D�Q�D�O�R�J�H�Q�� �4�X�D�V�L�V�S�O�L�W�W�L�Q�J��

�G�X�U�F�K�J�H�I�•�K�U�W�� �Z�X�U�G�H���� �E�H�U�H�F�K�Q�H�W�� �V�L�F�K�� �G�H�U�� �.�•�U�]�X�Q�J�V�E�H�W�U�D�J���� �L�Q�G�H�P�� �G�H�U��
�%�H�J�U�•�Q�G�X�Q�J�V�E�H�W�U�D�J���G�H�U���I�D�P�L�O�L�H�Q�J�H�U�L�F�K�W�O�L�F�K�H�Q���(�Q�W�V�F�K�H�L�G�X�Q�J���G�X�U�F�K���G�H�Q��
�D�N�W�X�H�O�O�H�Q�� �5�H�Q�W�H�Q�Z�H�U�W���]�X�P���J�H�V�H�W�]�O�L�F�K�H�Q�� �(�K�H�]�H�L�W�H�Q�G�H�� �G�L�Y�L�G�L�H�U�W���X�Q�G�� �P�L�W��
�G�H�P���D�N�W�X�H�O�O�H�Q���5�H�Q�W�H�Q�Z�H�U�W���]�X�P���5�H�Q�W�H�Q�E�H�J�L�Q�Q���Y�H�U�Y�L�H�O�I�D�F�K�W���Z�L�U�G������ �'�L�H�V�H�U��
�.�•�U�]�X�Q�J�V�E�H�W�U�D�J���Z�L�U�G���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G���G�H�U���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J���G�H�V���D�N�W�X�H�O�O�H�Q���5�H�Q��
�W�H�Q�Z�H�U�W�V���D�Q�J�H�S�D�V�V�W������ �:�X�U�G�H���L�P���I�D�P�L�O�L�H�Q�J�H�U�L�F�K�W�O�L�F�K�H�Q���8�U�W�H�L�O���L�Q���(�Q�W�J�H�O�W��
�S�X�Q�N�W�H�� ���2�V�W���� �W�H�Q�R�U�L�H�U�W���� �L�V�W�� �G�H�U�� �H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�H�� �D�N�W�X�H�O�O�H�� �5�H�Q�W�H�Q�Z�H�U�W��
���2�V�W�����]�X���Y�H�U�Z�H�Q�G�H�Q�������,�Q���G�H�Q���)�l�O�O�H�Q���P�L�W���H�L�Q�H�P���5�H�Q�W�H�Q�E�H�J�L�Q�Q���Y�R�U���G�H�P��
�������)�H�E�U�X�D�U�������������H�U�I�R�O�J�W���G�L�H���%�H�U�H�F�K�Q�X�Q�J���G�H�V���.�•�U�]�X�Q�J�V�E�H�W�U�D�J�V���Q�D�F�K���6�D�W�]��
�����E�L�V�������Q�X�U���D�X�I���$�Q�W�U�D�J���G�H�U���G�H�V���%�H�W�U�L�H�E�V�U�H�Q�W�H�Q�E�H�U�H�F�K�W�L�J�W�H�Q������ �%�H�L���H�L�Q�H�U��
�$�E�I�L�Q�G�X�Q�J���H�U�U�H�F�K�Q�H�W���V�L�F�K���G�H�U���$�E�I�L�Q�G�X�Q�J�V�E�H�W�U�D�J���D�X�V���G�H�P���X�Q�W�H�U���%�H�U�•�F�N��
�V�L�F�K�W�L�J�X�Q�J�� �G�H�V�� �G�X�U�F�K�J�H�I�•�K�U�W�H�Q�� �9�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�V�D�X�V�J�O�H�L�F�K�V�� �J�H�N�•�U�]�W�H�Q�� �%�H��
�W�U�D�J�V���G�H�U���%�H�W�U�L�H�E�V�U�H�Q�W�H�������'�L�H�V�� �J�L�O�W���D�X�F�K���G�D�Q�Q���� �Z�H�Q�Q���G�L�H���%�H�W�U�L�H�E�V�U�H�Q�W�H��
�Y�R�U���G�H�U���$�E�I�L�Q�G�X�Q�J���Q�R�F�K���X�Q�J�H�N�•�U�]�W���]�X���]�D�K�O�H�Q���Z�D�U����

��

�$�E�V�F�K�Q�L�W�W���,�,����
��

�9�H�U�I�D�K�U�H�Q�V�Y�R�U�V�F�K�U�L�I�W�H�Q��
��

�†��������
�/�H�L�V�W�X�Q�J�V�D�Q�W�U�D�J��

��
������������ �� �'�L�H���.�D�V�V�H���H�U�E�U�L�Q�J�W���/�H�L�V�W�X�Q�J�H�Q���Q�X�U���D�X�I���V�F�K�U�L�I�W�O�L�F�K�H�Q���$�Q�W�U�D�J�������'�H�P���$�Q��

�W�U�D�J�� �V�L�Q�G���G�L�H���Y�R�Q���G�H�U�� �.�D�V�V�H�� �J�H�I�R�U�G�H�U�W�H�Q�� �8�Q�W�H�U�O�D�J�H�Q���E�H�L�]�X�I�•�J�H�Q�������'�H�U��
�$�Q�W�U�D�J�� �L�V�W�� �E�H�L�� �3�I�O�L�F�K�W�Y�H�U�V�L�F�K�H�U�W�H�Q�� �•�E�H�U�� �G�D�V�� �0�L�W�J�O�L�H�G�� �H�L�Q�]�X�U�H�L�F�K�H�Q���� �E�H�L��
�G�H�P���G�H�U���G�L�H���3�I�O�L�F�K�W�Y�H�U�V�L�F�K�H�U�W�H���]�X�O�H�W�]�W���L�Q���G�H�P���Y�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V�S�I�O�L�F�K�W�L�J�H�Q��
�%�H�V�F�K�l�I�W�L�J�X�Q�J�V�Y�H�U�K�l�O�W�Q�L�V���J�H�V�W�D�Q�G�H�Q���K�D�W����

��
������������ �� �,�V�W���G�H�U���G�L�H���%�H�U�H�F�K�W�L�J�W�H���Y�H�U�V�W�R�U�E�H�Q�����R�K�Q�H���G�H�Q���$�Q�W�U�D�J���E�H�L���G�H�U���.�D�V�V�H���J�H��

�V�W�H�O�O�W�� �]�X�� �K�D�E�H�Q���� �V�R�� �N�D�Q�Q�� �G�H�U�� �$�Q�W�U�D�J�� �Q�X�U�� �Q�D�F�K�J�H�K�R�O�W�� �Z�H�U�G�H�Q���� �Z�H�Q�Q��
�G�H�P���G�H�U�� �9�H�U�V�W�R�U�E�H�Q�H�Q�� �H�L�Q�� �$�Q�V�S�U�X�F�K�� �D�X�I�� �*�H�Z�l�K�U�X�Q�J�� �H�L�Q�H�U�� �5�H�Q�W�H�� �D�X�V��
�G�H�U���J�H�V�H�W�]�O�L�F�K�H�Q���5�H�Q�W�H�Q�Y�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J���]�X�J�H�V�W�D�Q�G�H�Q���X�Q�G���H�U���V�L�H���G�H�Q���$�Q��
�W�U�D�J���D�X�I���*�H�Z�l�K�U�X�Q�J���G�L�H�V�H�U���5�H�Q�W�H���J�H�V�W�H�O�O�W���K�D�W������ �'�D�V���5�H�F�K�W�����G�H�Q���$�Q�W�U�D�J��



������
��
��

�Q�D�F�K�]�X�K�R�O�H�Q���� �V�W�H�K�W�� �Q�X�U�� �G�H�P�� �•�E�H�U�O�H�E�H�Q�G�H�Q�� �(�K�H�J�D�W�W�H�Q�� �V�R�Z�L�H�� �G�H�Q�� �$�E��
�N�|�P�P�O�L�Q�J�H�Q���]�X����

��
��

�†��������
�(�Q�W�V�F�K�H�L�G�X�Q�J�����6�W�U�H�L�W�L�J�N�H�L�W�H�Q���•�E�H�U���(�Q�W�V�F�K�H�L�G�X�Q�J�H�Q����

�X�Q�G���*�H�U�L�F�K�W�V�V�W�D�Q�G��
��
������������ �� �'�L�H���.�D�V�V�H���H�Q�W�V�F�K�H�L�G�H�W���V�F�K�U�L�I�W�O�L�F�K���•�E�H�U���G�H�Q���$�Q�W�U�D�J������ �:�L�U�G���H�L�Q�H���/�H�L�V�W�X�Q�J��

�H�U�E�U�D�F�K�W���� �V�R�� �V�L�Q�G�� �L�K�U�H�� �+�|�K�H���� �G�L�H�� �$�U�W�� �G�H�U�� �%�H�U�H�F�K�Q�X�Q�J�� �X�Q�G�� �L�K�U�� �%�H�J�L�Q�Q��
�D�Q�]�X�J�H�E�H�Q������ �:�L�U�G���H�L�Q�H���/�H�L�V�W�X�Q�J���D�E�J�H�O�H�K�Q�W���R�G�H�U���G�L�H���=�D�K�O�X�Q�J���H�L�Q�H�U���%�H��
�W�U�L�H�E�V�U�H�Q�W�H���H�L�Q�J�H�V�W�H�O�O�W�����V�R���L�V�W���G�L�H�V���]�X���E�H�J�U�•�Q�G�H�Q����

��
������������ �6�W�H�O�O�W���V�L�F�K���Q�D�F�K�W�U�l�J�O�L�F�K���K�H�U�D�X�V�����G�D�V�V���G�L�H���(�Q�W�V�F�K�H�L�G�X�Q�J���D�X�I���X�Q�U�L�F�K�W�L�J�H�Q��

�9�R�U�D�X�V�V�H�W�]�X�Q�J�H�Q�� �E�H�U�X�K�W���� �V�R�� �N�D�Q�Q�� �G�L�H�� �.�D�V�V�H�� �G�L�H�� �X�Q�U�L�F�K�W�L�J�H�� �(�Q�W�V�F�K�H�L��
�G�X�Q�J���D�X�I�K�H�E�H�Q���X�Q�G���H�L�Q�H���Q�H�X�H���(�Q�W�V�F�K�H�L�G�X�Q�J���W�U�H�I�I�H�Q����

��
���������������� �*�H�J�H�Q���� �(�Q�W�V�F�K�H�L�G�X�Q�J�H�Q�� �G�H�U���.�D�V�V�H���N�D�Q�Q���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���H�L�Q�H�U���)�U�L�V�W���Y�R�Q���H�L��

�Q�H�P���0�R�Q�D�W���Q�D�F�K���=�X�V�W�H�O�O�X�Q�J���(�L�Q�V�S�U�X�F�K���H�L�Q�J�H�O�H�J�W���Z�H�U�G�H�Q������ �(�U���L�V�W���E�H�L���G�H�U��
�*�H�V�F�K�l�I�W�V�V�W�H�O�O�H���G�H�U���.�D�V�V�H���V�F�K�U�L�I�W�O�L�F�K���R�G�H�U���]�X�U���1�L�H�G�H�U�V�F�K�U�L�I�W���]�X���H�U�K�H�E�H�Q��
�X�Q�G�� �E�H�G�D�U�I�� �G�H�U�� �%�H�J�U�•�Q�G�X�Q�J������ �+�L�O�I�W�� �G�L�H�� �*�H�V�F�K�l�I�W�V�V�W�H�O�O�H�� �G�H�P�� �(�L�Q�V�S�U�X�F�K��
�Q�L�F�K�W���D�E�����H�Q�W�V�F�K�H�L�G�H�W���G�H�U���9�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�V�U�D�W���•�E�H�U���G�H�Q���(�L�Q�V�S�U�X�F�K������ �*�H�J�H�Q��
�(�Q�W�V�F�K�H�L�G�X�Q�J�H�Q�� �G�H�V�� �9�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�V�U�D�W�H�V�� �N�D�Q�Q�� �L�Q�Q�H�U�K�D�O�E�� �H�L�Q�H�U�� �)�U�L�V�W�� �Y�R�Q��
�H�L�Q�H�P�� �0�R�Q�D�W�� �Q�D�F�K�� �=�X�V�W�H�O�O�X�Q�J�� �X�Q�E�H�V�F�K�D�G�H�W���G�H�U�� �=�X�V�W�l�Q�G�L�J�N�H�L�W�� �G�H�U�� �R�U��
�G�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���*�H�U�L�F�K�W�H���G�D�V���/�D�Q�G�H�V�N�L�U�F�K�H�Q�D�P�W���D�Q�J�H�U�X�I�H�Q���Z�H�U�G�H�Q����

��
������������ �� �$�Q�V�S�U�•�F�K�H�� �D�X�V�� �G�H�U�� �3�I�O�L�F�K�W�Y�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�� �N�|�Q�Q�H�Q�� �J�H�J�H�Q�� �G�L�H�� �.�D�V�V�H�� �E�H�L��

�G�H�P���I�•�U���G�H�U�H�Q���6�L�W�]���]�X�V�W�l�Q�G�L�J�H�Q���*�H�U�L�F�K�W���J�H�O�W�H�Q�G���J�H�P�D�F�K�W���Z�H�U�G�H�Q������ �*�H��
�U�L�F�K�W�V�V�W�D�Q�G���L�V�W���G�H�U���6�L�W�]���G�H�V���/�D�Q�G�H�V�N�L�U�F�K�H�Q�D�P�W�H�V���L�Q���+�D�Q�Q�R�Y�H�U������

��
�������������� �)�D�O�O�V�� �G�H�U���G�L�H�� �9�H�U�V�L�F�K�H�U�W�H�� �R�G�H�U�� �%�H�W�U�L�H�E�V�U�H�Q�W�H�Q�E�H�U�H�F�K�W�L�J�W�H�� �Q�D�F�K�� �%�H�J�L�Q�Q��

�G�H�U���3�I�O�L�F�K�W�Y�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J���V�H�L�Q�H�Q���L�K�U�H�Q���:�R�K�Q�V�L�W�]���R�G�H�U���J�H�Z�|�K�Q�O�L�F�K�H�Q���$�X�I��
�H�Q�W�K�D�O�W�� �Q�D�F�K�� �D�X�‰�H�U�K�D�O�E�� �G�H�U�� �%�X�Q�G�H�V�U�H�S�X�E�O�L�N�� �'�H�X�W�V�F�K�O�D�Q�G�� �Y�H�U�O�H�J�W���R�G�H�U��
�G�H�U���:�R�K�Q�V�L�W�]�� �R�G�H�U���J�H�Z�|�K�Q�O�L�F�K�H�� �$�X�I�H�Q�W�K�D�O�W�� �L�P�� �=�H�L�W�S�X�Q�N�W���G�H�U�� �.�O�D�J�H�H�U��
�K�H�E�X�Q�J���Q�L�F�K�W���E�H�N�D�Q�Q�W���L�V�W�����L�V�W���I�•�U���.�O�D�J�H�Q���D�X�V���G�H�P���9�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V�Y�H�U�W�U�D�J��
�D�X�V�V�F�K�O�L�H�‰�O�L�F�K���G�H�U���*�H�U�L�F�K�W�V�V�W�D�Q�G���G�H�U���.�D�V�V�H���]�X�V�W�l�Q�G�L�J����

��
��

�†�������D��
�6�W�U�H�L�W�L�J�N�H�L�W�H�Q���]�Z�L�V�F�K�H�Q���.�D�V�V�H���X�Q�G���0�L�W�J�O�L�H�G��

��
���������������� �h�E�H�U���5�H�F�K�W�H���X�Q�G���3�I�O�L�F�K�W�H�Q���D�X�V���G�H�P���0�L�W�J�O�L�H�G�V�Y�H�U�K�l�O�W�Q�L�V���H�Q�W�V�F�K�H�L�G�H�W���G�L�H��

�.�D�V�V�H�������'�L�H���(�Q�W�V�F�K�H�L�G�X�Q�J���L�V�W���V�F�K�U�L�I�W�O�L�F�K���]�X���H�U�W�H�L�O�H�Q������
��
���������������� �*�H�J�H�Q���G�L�H���(�Q�W�V�F�K�H�L�G�X�Q�J���G�H�U���.�D�V�V�H���N�D�Q�Q���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���H�L�Q�H�V���0�R�Q�D�W�V���Q�D�F�K��

�=�X�V�W�H�O�O�X�Q�J���(�L�Q�V�S�U�X�F�K���H�L�Q�J�H�O�H�J�W���Z�H�U�G�H�Q������ �'�H�U���(�L�Q�V�S�U�X�F�K���L�V�W���]�X���E�H�J�U�•�Q��
�G�H�Q������ �+�L�O�I�W���G�L�H���*�H�V�F�K�l�I�W�V�V�W�H�O�O�H���G�H�P���(�L�Q�V�S�U�X�F�K���Q�L�F�K�W���D�E�����H�Q�W�V�F�K�H�L�G�H�W���G�H�U��



50 
 
 

Verwaltungsrat der Kasse über den Einspruch. 4Abs. 1 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 

 
( 3 ) 1Gegen Entscheidungen des Verwaltungsrates kann innerhalb eines 

Monats nach Zustellung unbeschadet der Zuständigkeit der ordentli-
chen Gerichte das Landeskirchenamt angerufen werden. 2§ 13 Abs. 8 
gilt entsprechend.  

 
( 4 )  Wird durch die Entscheidung des Verwaltungsrates eine Leistungsver-

pflichtung des Mitglieds gegenüber der Kasse festgestellt und wird 
diese Leistung nicht innerhalb eines Monats nach Zustellung bewirkt, 
so ist die Kasse/das Landeskirchenamt in Hannover zu deren Durch-
setzung berechtigt, Klage beim ordentlichen Gericht zu erheben. 

 
 

§ 47 
Auszahlung 

 
( 1 )  1Die Betriebsrenten werden monatlich im Voraus auf ein Girokonto der 

Betriebsrentenberechtigten innerhalb eines Mitgliedstaates des Euro-
päischen Wirtschaftsraums überwiesen. 2Die Kosten der Überweisung, 
mit Ausnahme der Kosten für die Gutschrift, trägt die Kasse; für Über-
weisungen auf ein Konto außerhalb Deutschlands gilt dies nur, wenn 
diese im Rahmen einer SEPA-Überweisung erfolgen kann; hierzu teilt 
der/die Betriebsrentenberechtigte der Kasse seine/ihre internationale 
Kontonummer (International Bank Account Number – IBAN) sowie die 
internationale Bankleitzahl des kontoführenden Geldinstituts (Bank 
Identifer Code – BIC) mit. 3Besteht der Betriebsrentenanspruch nicht 
für einen vollen Kalendermonat, wird der Teil gezahlt, der auf den An-
spruchszeitraum entfällt. 

 
( 2 ) 1Stirbt ein/eine Betriebsrentenberechtigte/r, der/die den Leistungsan-

trag gestellt hat, vor der Auszahlung, so können nur der überlebende 
Ehegatte oder die Abkömmlinge die Auszahlung verlangen. 2Wer den 
Tod des/der Betriebsrentenberechtigten vorsätzlich herbeigeführt hat, 
hat keinen Anspruch nach Satz 1. 3Die Zahlung an einen Hinterbliebe-
nen bringt den Anspruch der übrigen Berechtigten gegen die Kasse 
zum Erlöschen. 

 
( 3 ) 1Hat der/die Betriebsrentenberechtigte seinen/ihren Wohnsitz oder 

dauernden Aufenthalt außerhalb eines Mitgliedstaates des Europäi-
schen Wirtschaftsraums, kann die Kasse die Zahlung der Betriebsrente 
davon abhängig machen, dass der/die Betriebsrentenberechtigte einen 
Empfangsbevollmächtigten im Inland benennt oder der/die Betriebs-
rentenberechtigte die Auszahlung der Betriebsrente auf ein auf sei-
nen/ihren Namen lautendes Konto im Inland ermöglicht. 2Ferner ist die 
Kasse berechtigt, die Leistungen für das laufende Kalenderjahr in ei-
nem Betrag im Dezember auszuzahlen. 3Rentenzahlungen außerhalb 
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Dienstbezüge aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis, Rentenleistungen berufsständischer Versorgungs-
einrichtungen, 

 
4. bei Betriebsrenten für Waisen  

 
das Ende der Schul- oder Berufsausbildung oder eines freiwilli-
gen sozialen Jahres oder der Wegfall der Unterhaltsbedürftig-
keit, wenn das 18. Lebensjahr vollendet ist.  

 
( 2 ) Versicherte und Betriebsrentenberechtigte sind ferner verpflichtet, in-

nerhalb einer von der Kasse zu setzenden Frist auf Anforderung Aus-
künfte zu erteilen sowie die erforderlichen Nachweise und Lebensbe-
scheinigungen vorzulegen. 

 
( 3 ) Die Kasse kann die Betriebsrente zurückbehalten, solange der/die Be-

triebsrentenberechtigte seinen/ihren Verpflichtungen nach den Abs. 1 
und 2 oder seiner/ihrer Verpflichtung, die Überleitung der Versicherung 
auf die Kasse zu beantragen, nicht nachkommt.  

 
( 4 ) Verletzen Versicherte oder Betriebsrentenberechtigte ihre Pflichten 

nach dieser Vorschrift, können sie sich nicht auf den Wegfall der Berei-
cherung berufen.  

 
 

§ 49 
Abtretung von Ersatzansprüchen 

 
1Steht dem/der Versicherten, dem/der Betriebsrentenberechtigten oder ei-
nem/einer anspruchsberechtigten Hinterbliebenen aus einem Ereignis, das die 
Kasse zur Gewährung oder Erhöhung von Leistungen verpflichtet, ein Scha-
denersatzanspruch gegen einen Dritten zu, so haben die anspruchsberechtig-
ten Personen ihre Ansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Brutto-Be-
trags der Betriebsrente an die Kasse abzutreten. 2Der Übergang kann nicht 
zum Nachteil der anspruchsberechtigten Personen geltend gemacht werden. 
3Verweigern die anspruchsberechtigten Personen die Abtretung oder die Bei-
bringung der erforderlichen Unterlagen, so ist die Kasse zu einer Leistung 
nicht verpflichtet. 
 
 

§ 50 
Abtretung und Verpfändung 

 
1Ansprüche auf Kassenleistungen können nicht abgetreten, verpfändet oder 
beliehen werden. 2Dies gilt nicht für Ansprüche aus der Pflichtversicherung, 
die an einen Anstellungsträger, der den/die Anspruchsberechtigte/n zur 
Pflichtversicherung in der Zusatzversorgung angemeldet hat, oder an eine an-
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Anwartschaften und Ansprüche und der Verwaltungskostenrückstel-
lung zu bilden, ermittelt mit dem Rechnungszins gemäß § 34 Abs. 3 
und den biometrischen Rechnungsgrundlagen der Heubeck-Richttafeln 
2018 G modifiziert (Kapitaldeckungsgrad AV P). 

 
( 3 )  1Für die Pflichtversicherung (Abrechnungsverband S) ist eine Rückstel-

lung in Höhe von mindestens 100 v.H. der Summe aus dem versiche-
rungsmathematischen Barwert, ermittelt mit dem Rechnungszins ge-
mäß § 34 Abs. 3 und den biometrischen Rechnungsgrundlagen der 
Heubeck-Richttafeln 2018 G modifiziert, aller am Bilanzstichtag beste-
henden Anwartschaften und Ansprüche und der Verwaltungskosten-
rückstellung zu bilden (Kapitaldeckungsgrad AV S). 2Das Teilvermögen 
(§ 55 Abs. 1 Buchst. c i.V.m. Abs. 2 Satz 2) sowie die Rückstellung 
gehen in der Deckungsrückstellung des AV P auf, sobald 100 v.H. Ka-
pitaldeckungsgrad im AV S erreicht sind. 

 
( 4 )  1Der für die Ermittlung zu berücksichtigende Rechnungszins für die 

über  Abs. 2 hinausgehenden Rückstellungen (vgl. auch Ausführungs-
bestimmungen zu § 56, die als Teil des Anhangs einen Bestandteil der 
Versorgungsordnung bilden), die biometrischen Grundlagen und die 
Verwaltungskosten werden im Rahmen des versicherungstechnischen 
Geschäftsplans in allen Einzelheiten festgelegt (vgl. auch Ausführungs-
bestimmungen zu §§ 15 ff., die als Teil des Anhangs einen Bestandteil 
der Versorgungsordnung bilden). 2Die dauernde Erfüllbarkeit der Ver-
pflichtungen aus den Versicherungsverhältnissen ist sicherzustellen.  

 
 

§ 57 
Verlustrücklage 

 
1Zur Deckung von Fehlbeträgen ist eine Verlustrücklage für jeden Abrech-
nungsverband zu bilden. 2Der Verlustrücklage sind jährlich mindestens 5 v.H. 
des sich aus der versicherungstechnischen Bilanz ergebenden Überschusses 
zuzuführen, bis diese einen Stand von 10 v.H. der Deckungsrückstellung er-
reicht oder nach Inanspruchnahme wieder erreicht. 
 
 

§ 58 
Rückstellung für Leistungsverbesserung 

 
( 1 ) Der Überschuss, der sich entsprechend dem versicherungstechnischen 

Geschäftsplan ergibt, wird getrennt nach Abrechnungsverbänden in die 
Rückstellung für Leistungsverbesserung eingestellt; soweit er nicht zur 
Bildung weiterer geschäftsplanmäßig festgelegter Rückstellungen be-
nötigt wird.  
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d) einmalige Zahlungen (z.B. Zuwendungen, Urlaubsabgeltungen), 
die aus Anlass der Beendigung, des Eintritts des Ruhens oder 
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses gezahlt werden, mit 
Ausnahme der Teilzuwendung, die dem/der Beschäftigten gezahlt 
wird, der/die mit Billigung des Mitglieds zu einem anderen Mit-
glied der Kasse oder einem Mitglied einer anderen Zusatzversor-
gungseinrichtung im Sinne von § 27 Abs. 1 übergetreten ist, 

e) einmalige Zahlungen (z.B. Zuwendungen) insoweit, als bei ihrer 
Berechnung Zeiten berücksichtigt sind, für die keine Beiträge für 
laufendes zusatzversorgungspflichtiges Entgelt zu entrichten 
sind, 

f) vermögenswirksame Leistungen, Jubiläumsgelder, 
g) Sachbezüge, die während eines Zeitraumes gewährt werden, für 

den kein laufendes zusatzversorgungspflichtiges Entgelt zusteht, 
h) geldwerte Vorteile, die steuerlich als Arbeitslohn gelten, 
i) geldwerte Nebenleistungen, wie Ersatz von Werbungskosten (z.B. 

Aufwendungen für Werkzeuge, Berufskleidung, Fortbildung) so-
wie Zuschüsse z.B. zu Fahr-, Heizungs-, Wohnungs-, Essens- und 
Kontoführungskosten, 

j) Mietbeiträge an Beschäftigte mit Anspruch auf Trennungsgeld 
(Trennungsgeldentschädigung),  

k) Schulbeihilfen, 
l) einmalige Zuwendungen anlässlich des Erwerbs eines Diploms ei-

ner Verwaltungs- oder Wirtschaftsakademie, 
m) Prämien im Rahmen des behördlichen oder betrieblichen Vor-

schlagwesens, 
n) Erfindervergütungen, 
o) Kassenverlustentschädigungen (Mankogelder, Fehlgeldentschädi-

gungen), 
p) Einkünfte, die aus ärztlichen Liquidationserlösen zufließen, 
q) einmalige Unfallentschädigungen, 
r) Aufwandsentschädigungen; reisekostenähnliche Entschädigun-

gen; Entgelte aus Nebentätigkeiten; Tantiemen, Provisionen, Ab-
schlussprämien und entsprechende Leistungen; einmalige und 
sonstige nicht laufend monatlich gezahlte über- und außertarifli-
che Leistungen, 

s) Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit. 
 

3Kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt ist ferner der Teil des steu-
erpflichtigen Arbeitsentgelts, der nach Anwendung des Satzes 1 den 
2,5-fachen Wert der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze in der 
gesetzlichen Rentenversicherung (West oder Ost) übersteigt; wenn 
eine zusatzversorgungspflichtige Jahressonderzahlung gezahlt wird, ist 
der vorgenannte Wert jährlich einmal im Monat der Zahlung der Jah-
ressonderzahlung zu verdoppeln. 4Als zusatzversorgungspflichtiges 
Entgelt gilt für Kalendermonate, in denen Beschäftigte für mindestens 
einen Tag Anspruch auf Krankengeldzuschuss haben – auch wenn die-
ser wegen der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungsträgers 
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§ 63 

Sanierungsgeld 
 
( 1 ) 1Die Kasse kann ein Sanierungsgeld im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 3 

Satz 4 erster Halbsatz EStG, welches nicht steuerbar ist (BMF-Schrei-
ben vom 7. November 2008), zur Deckung eines Fehlbetrages im Ab-
rechnungsverband S erheben, bis ein dauerhafter Kapitaldeckungsgrad 
von 100 v.H. (§ 59 Abs. 2 Buchst. b) erreicht ist. 2Die diesem Kapital-
deckungsgrad zugrundeliegenden Rechnungsgrundlagen für die Er-
mittlung der Deckungsrückstellung ergeben sich aus den in § 34 Abs. 
3 verwendeten Zinsannahmen mit 3,25 v.H. in der Anwartschafts-
phase, 5,25 v.H. in der Rentenphase und 1 v.H. Dynamisierung. 3Für 
die biometrischen Annahmen sind die Heubeck-Richttafeln 1998 sowie 
ergänzend 2018 G modifiziert anzuwenden (vgl. Ausführungsbestim-
mungen zu §§ 15 ff. sowie zu § 63 Abs. 1 im Anhang).  

 
( 2 ) Das von den Mitgliedern zu entrichtende Sanierungsgeld beläuft sich je 

Kalenderjahr auf den vom Verwaltungsrat auf Vorschlag des Verant-
wortlichen Aktuars festgesetzten Vomhundertsatz der Summe der zu-
satzversorgungspflichtigen Entgelte der jeweiligen Pflichtversicherten 
des Abrechnungsverbandes S, mindestens jedoch des Entgelts für das 
Jahr 2001, jeweils angepasst um die allgemeine tarifliche Gehaltsstei-
gerung zuzüglich des fünffachen der dem Abrechnungsverband S zu-
zuordnenden Renten mit Rentenbeginn ab 1. Januar 2002.  

 
( 3 ) Auf das einzelne Mitglied entfällt der Teil der Gesamtsumme des jähr-

lichen Sanierungsgeldes, der dem Verhältnis der Summe des zusatz-
versorgungspflichtigen Jahresentgeltes seiner Pflichtversicherten des 
Abrechnungsverbandes S, mindestens die Entgeltsumme für das Jahr 
2001, jeweils angepasst um die allgemeine tarifliche Gehaltssteige-
rung, zur Summe des jeweils höheren Betrages aller Mitglieder ent-
spricht.  

 
( 4 ) Als Pflichtversicherte/r im Abrechnungsverband S gilt jeder/jede 

Pflichtversicherte mit Anwartschaft auf Leistungen, die aus dem Ab-
rechnungsverband S zu erbringen sind.  

 
( 5 )  1Das Sanierungsgeld wird für das laufende Kalenderjahr nach Ab-

schluss (oder auf der Basis) der Jahresabrechnung für das vorange-
gangene Kalenderjahr erhoben. 2Nach Zustellung der Entscheidung ist 
das Sanierungsgeld in zwölf monatlichen Teilbeträgen laufend zu ent-
richten. 3Bis zum Eingang der Entscheidung ist ein Abschlag in gleicher 
Höhe wie der für den Monat Dezember des Vorjahres entrichtete Teil-
betrag zum Ende des jeweiligen Monats fällig. 4Der sich ergebende Un-
terschiedsbetrag der Abschlagszahlungen zu den sich nach der Ent-
scheidung ergebenden tatsächlichen Teilbeträgen ist im Monat der Ent-
scheidung fällig. 5§ 65 Satz 3 VO gilt entsprechend.  
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Abschnitt III: 
 

Freiwillige Versicherung 
 
 

§ 67 
Beiträge 

 
Schuldner der Beiträge für die freiwillige Versicherung ist der Versicherungs-
nehmer/die Versicherungsnehmerin.  
 
 

§ 68 
Überschussverteilung 

 
( 1 ) Im Rahmen der versicherungstechnischen Bilanz für die freiwillige Ver-

sicherung werden die Überschüsse jährlich bis zum Jahresende für das 
vorangegangene Geschäftsjahr festgestellt.  

 
( 2 ) Die Überschussbeteiligung richtet sich nach den Allgemeinen Versiche-

rungsbedingungen.  
 
( 3 )  Über die Zuteilung der Überschüsse entscheidet der Verwaltungsrat auf 

Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars.  
 
 

FÜNFTER TEIL:  
ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN ZUR ABLÖSUNG DES BIS  

ZUM 31.12.2001 GELTENDEN LEISTUNGSRECHTS  
 

Abschnitt I: 
 

Übergangsregelungen für Rentenberechtigte 
 
 

§ 69 
Am 31. Dezember 2001 Versorgungsrentenberechtigte 

 
( 1 ) 1Die Versorgungsrenten, die sich ohne Berücksichtigung von Nichtzah-

lungs- und Ruhensregelungen ergeben, und die Ausgleichsbeträge 
nach dem bis zum 31. Dezember 2000 geltenden Zusatzversorgungs-
recht werden für die am 31. Dezember 2001 Versorgungsrentenbe-
rechtigten und versorgungsrentenberechtigten Hinterbliebenen zum 
31. Dezember 2001 festgestellt. 2Ab dem 1. Januar 2002 gilt – abge-
sehen von den in dieser Vorschrift ausdrücklich genannten Fällen – das 
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1.  Finanzielle Ausgestaltung der Beendigung der Mitgliedschaft gem. § 15a 

 
Vorbemerkung 
 

(1) Endet die Mitgliedschaft eines Kassenmitglieds gemäß § 14, hat das ausgeschie-
dene Mitglied gemäß § 15 einen finanziellen Ausgleich zu erbringen. Wird der Aus-
gleich in Form des Ausgleichsbetrages nach § 15a als Einmalbetrag erbracht, hat 
das ausgeschiedene Mitglied eine Zahlung in folgender Höhe zu entrichten:  

den Barwert der im Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft dem Mitglied zu-
zurechnenden Verpflichtungen aus der Pflichtversicherung.  
 

(2) Der Gesamtbarwert für das ausgeschiedene Mitglied ergibt sich dabei aus der 
Summe der Einzelbarwerte der dem Mitglied zuzurechnenden Betriebsrentenbe-
rechtigten und Anwärter. Diese Einzelbarwerte werden mithilfe von normierten 
Barwertfaktoren für 1 € Rente (laufend bzw. Anwartschaft jeweils unter Berück-
sichtigung der Anwartschaft auf Hinterbliebenenleistung) ermittelt.  

(3) Die Barwertfaktorentabellen werden im Bericht des Verantwortlichen Aktuars für 
den auf den Berichtsstichtag folgenden Bilanzstichtag veröffentlicht. Dem Mitglied 
werden sie auf Verlangen kostenlos zur Verfügung gestellt. 

 
1.1  Berechnungsparameter für die Ermittlung der Barwertfaktoren 

 
1.1.1 Formelwerk 

 
(4) Es wird das Formelwerk entsprechend der Systematik von Klaus Heubeck verwen-

det (u.a. Heubeck, Klaus: Richttafeln 2005 G, Textband S. 20 ff. bzw. Klaus Heu-
beck, Richard Hermann und Gabriele D´Souza: Die Richttafeln 2005 G – Modell, 
Herleitung, Formeln, Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und 
Finanzmathematik Band XXVII Heft 3 Abschnitte III u. IV). 
 
 

1.1.2 Rechnungszins  
 

(5) Der Barwertfaktor ist auf der Grundlage des zum Stichtag der Berechnung (vgl. 
Tz. (26)) gültigen Höchstrechnungszinses gemäß § 2 Abs. 1 der Deckungsrück-
stellungsverordnung (DeckRV), höchstens mit einem Zinssatz von 2,75 v.H., zu 
ermitteln.  
 
 

1.1.3 Rentenanpassung 

 
(6) Die jährliche Anpassung der laufenden Leistungen um 1 v.H. (§ 37) ist in dem in 

Tz. (5) festgelegtem Zinssatz enthalten; eine Modifikation des Zinses für die Ren-
tenbezugsphase wird nicht vorgenommen. 
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1.1.5  Renteneintrittsalter und versicherungsmathematische Kürzungen 

bei vorzeitigem Eintritt des Versicherungsfalls  
 

(13) Bei der Ermittlung der Barwertfaktoren wird unterstellt, dass mit Erreichen der 
Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung der Anspruch auf Zah-
lung einer Altersrente entsteht (Renteneintrittsalter). Die geburtsjahrabhängige 
Anhebung der Altersgrenzen (vgl. RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz) wird bei 
der Bewertung wie folgt berücksichtigt:  
 
Für die Geburtsjahrgänge 

 
a) bis 1957 wird der Rentenbeginn mit Alter 65, 
b) 1958 bis 1963 wird der Rentenbeginn mit Alter 66 und 
c) ab 1964 wird der Rentenbeginn mit Alter 67 
 
angesetzt.  

 
(14) Vor Erreichen des Renteneintrittsalters gemäß Tz. (13) werden bei der Ermittlung 

der Barwertfaktoren nur die Versicherungsfälle Erwerbsminderung bzw. Tod (Hin-
terbliebenenrente) berücksichtigt. Die Kürzung der dann erwarteten Rentenan-
sprüche wegen vorzeitiger Inanspruchnahme (versicherungsmathematischer Ab-
schlag) wird abhängig vom Geburtsjahr gemäß folgender Tabelle vorgenommen:  
 

Alter2 x 
bei Eintritt des 

Versicherungs-
falls 

Geburtsjahr-

gänge bis 1957 
Geburtsjahr-

gänge von 1958 
bis 1963 

Geburtsjahr-

gänge ab 1964 

x≤60 10,8 v.H. 10,8 v.H. 10,8 v.H. 

x=61 7,2 v.H. 10,8 v.H. 10,8 v.H. 

x=62 3,6 v.H. 7,2 v.H. 10,8 v.H. 

x=63 0,0 v.H. 3,6 v.H. 7,2 v.H. 

x=64 0,0 v.H. 0,0 v.H. 3,6 v.H. 

x=65  0,0 v.H. 0,0 v.H. 

x=66   0,0 v.H. 

 
 

(15) Bei Versicherten, die zum Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft das Ren-
teneintrittsalter gemäß Tz. (13) bereits erreicht haben, aber noch keine Altersrente 
beziehen (technische Rentner), wird unterstellt, dass sie mit Erreichen des nächs-
ten Lebensjahres Altersrente in Anspruch nehmen. Somit ist für diese Anwärter 
der Barwertfaktor für eine Altersrente zu verwenden.  

                                                      

2 x bezeichnet dabei das versicherungsmathematische Alter. 
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1.1.6  Verwaltungskosten 

 
(16) Verwaltungskosten werden bei der Barwertermittlung nicht berücksichtigt. Es wer-

den die mit den oben angegebenen Berechnungsgrundlagen ermittelten Nettobar-
werte zur Ermittlung des Ausgleichsbetrags verwendet.  
 
 

1.1.7 Nicht zu berücksichtigende Faktoren 

 
(17) Folgende leistungsbestimmende Faktoren, die sich auf die Höhe der zukünftig er-

warteten Leistungen unmittelbar auswirken, werden bei der Ermittlung der Bar-
wertfaktoren nicht berücksichtigt:  
 
a) Bezug der gesetzlichen Sozialversicherungsrente als Teilrente (§ 39 Abs. 

1), 
b) Kürzungen der teilweisen oder vollen Erwerbsminderungsrente wegen Hin-

zuverdienst (§ 39 Abs. 2), 
c) Ruhenstatbestände gemäß § 39 (§ 15a Abs. 1 S. 2 Buchst. a), 
d) Möglichkeit der Ablösung einer teilweisen Erwerbsminderungsrente durch 

eine volle Erwerbsminderungsrente und umgekehrt. Es wird jedoch immer 
der Witwenrentenanspruch bei einer vollen Erwerbsminderungsrente sowie 
bei dem vollen Altersrentenanspruch berücksichtigt, 

e) Möglichkeit des Erlöschens einer teilweisen oder vollen Erwerbsminde-
rungsrente wegen Reaktivierung, 

f) Möglichkeit des Erlöschens einer Hinterbliebenenrente wegen Wiederver-
heiratung. 
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1.2  Verpflichtungsbarwert des Mitglieds 

 
(18) Der Verpflichtungsbarwert des Mitglieds nach § 15a Abs. 2 ist der auf den Zeit-

punkt der Beendigung der Mitgliedschaft abgezinste Wert der zukünftig erwarteten 
Brutto-Leistungszahlungen aus mitgliedsbezogenen unverfallbaren Anwartschaf-
ten (vgl. Tz. (21) bis (23)) und Ansprüchen (vgl. Tz. (24) bis (25)). Eine Verwal-
tungskostenpauschale für die zukünftige Verwaltung wird nicht erhoben (vgl. Tz 
(16)).  
 

(19) Dem ausgeschiedenen Mitglied werden dabei solche unverfallbaren Anwartschaf-
ten und Ansprüche zugerechnet, die seine 
 
a) Pflichtversicherten und beitragsfrei Pflichtversicherten (im folgenden „Ver-

sicherte“) sowie  
b) Leistungsempfänger 
 
bis zum Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft in der Pflichtversicherung 
erworben haben. § 15 Abs. 5 ist entsprechend zu berücksichtigen. D.h. einem 
durch Ausgliederung entstandenen Mitglied werden Anwartschaften und Ansprü-
che vom ausgliedernden Mitglied in dem Verhältnis zugerechnet, das dem Verhält-
nis der Zahl der ausgegliederten Beschäftigten zur Gesamtzahl der Beschäftigten 
entspricht, die am Tag vor der Ausgliederung über das ausgliedernde Mitglied 
pflichtversichert waren. 
Bereits für die dem ausgeschiedenen Mitglied zugerechneten Anwartschaften und 
Ansprüche entrichteten anteiligen Ausgleichsbeträge werden auf den Ausgleichs-
betrag in dem Umfang angerechnet, indem sie geleistet worden sind. D.h. Anwart-
schaften und Ansprüche werden nicht bzw. nur vermindert berücksichtigt. 
 

(20) Der Verpflichtungsbarwert des Mitglieds ist der Gesamtbarwert der dem ausge-
schiedenen Mitglied zuzurechnenden Verpflichtungen und ermittelt sich aus der 
Summe der Einzelbarwerte der Versicherten und Leistungsempfänger. 
 

(21) Der Einzelbarwert eines Versicherten wird ermittelt in dem der Barwertfaktor in 
Abhängigkeit von Geschlecht, Alter und Geburtsjahr mit der Anzahl der Versor-
gungspunkte, dem Messbetrag nach § 33 Abs. 1 (Faktor 4) und dem Faktor 12 
multipliziert wird. 
 

(22) Mitgliedsbezogene Verpflichtungen aus Anwartschaften umfassen Leistungen aus  
 
a) Renten wegen Erwerbsminderung, 
b) Altersrenten, 
c) Witwen-/Witwerrenten, 
d) Waisenrenten, 
 
die nach Eintritt des Versicherungsfalls voraussichtlich zu zahlen sind. 
 

(23) Unverfallbare Anwartschaften sind im Sinne des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG) 
unverfallbare Anwartschaften sowie Anwartschaften von Versicherten, die die sat-
zungsmäßige Wartezeit von 60 Monaten erfüllt haben (§ 32). Anwartschaften von 
Versicherten, die weder die satzungsmäßige Wartezeit von 60 Monaten erfüllt ha-
ben, noch gesetzlich unverfallbar sind, sowie Bestandsveränderungen, die erst 
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2. Finanzielle Ausgestaltung der Beendigung der Mitgliedschaft gem.  

§ 15b 
 

2.1 Erstattungsmodell mit Schlusszahlung 
 

(30) Anstelle des Ausgleichsbetrags gem. § 15a, kann das ausgeschiedene Mitglied über 
einen Zeitraum von maximal zehn Jahren die aus der Mitgliedschaft hervorgegan-
genen laufenden Aufwendungen der Kasse erstatten. 
 
 

2.2 Jährliche Aufwendungen der Kasse 
 

(31) Die Aufwendungen der Kasse umfassen 

a) die während des Erstattungszeitraums erfüllten Ansprüche von Betriebsrentenbe-
rechtigten gemäß § 15a Abs. 1 S. 2 Buchst. a, sowie i.V.m. § 15 Abs. 5 (vgl. hierzu 
Tz. (19)). 

b) den anteiligen Ausgleichsbetrag gemäß § 15a für ehemals versicherungspflichtig 
Beschäftigte des ausgeschiedenen Mitglieds, die während des Erstattungszeit-
raums zu einem anderen Mitglied der Kasse wechseln oder aufgrund von Überlei-
tungen an eine andere Kasse abgegeben werden. Der Berechnungsstichtag ergibt 
sich nach (26) unter Berücksichtigung des Datums des Wechsels bzw. der Über-
leitungsabgabe.  

Die sich nach b) ergebenden Beträge können nicht auf den verbleibenden Erstat-
tungszeitraum verteilt werden.  

(32) Die jährlichen Aufwendungen vermindern sich um die in diesem Jahr erhaltenen 
Zahlungen für Überleitungsannahmen der Kasse für ehemals versicherungspflich-
tig Beschäftigte des ausgeschiedenen Mitglieds. 

(33) Die Aufwendungen nach Tz. (31) Buchst. a) und ggf. Verminderungen nach Tz. 
(32) werden für das Vorjahr (Januar bis Dezember) ermittelt und beim ausgeschie-
denen Mitglied angefordert. Hinzu kommen die Aufwendungen nach Tz. (31) 
Buchst. b) für den Zeitraum Juli Vorvorjahr bis Juni Vorjahr, da diese erst nach 
Feststellung des Jahresabschlusses ermittelt werden können. Die Aufwendungen 
nach Tz. (31) Buchst. b) für den Zeitraum Juli bis Dezember des letzten Erstat-
tungszeitraums werden zusammen mit der Schlusszahlung angefordert.  
 
 

2.3 Verwaltungskosten während des Erstattungszeitraums 

 
(34) Es wird eine jährliche Verwaltungskostenpauschale in Höhe von zwei v.H. des jähr-

lichen Erstattungsbetrags erhoben, welche mit diesem zu leisten ist (vgl. § 15b 
Abs. 1).  
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2.4 Ende des Erstattungszeitraums 

 
(35) Zum Ende des Erstattungszeitraums oder bei vorzeitiger Beendigung des Erstat-

tungsmodells ist für die aus der Mitgliedschaft hervorgegangenen noch verbleiben-
den Verpflichtungen der Ausgleichsbetrag gem. § 15a zu leisten. 
 

(36) Der Stichtag der Berechnung für den Ausgleichsbetrag bei Wahl des Erstattungs-
modells ergibt sich aus § 15b Abs. 1 S. 2 bzw. § 15b Abs. 3. Die Tz. (4) bis (29) 
sind daher mit der Maßgabe anzuwenden, dass anstelle des Zeitpunkts der Been-
digung der Mitgliedschaft der Stichtag gem. § 15b Abs. 1 S. 2 bzw. § 15b Abs. 3 
tritt. Insbesondere gilt Tz. (26) für einen sich nach § 15b Abs. 1 S. 2 bzw. § 15b 
Abs. 3 ergebenden unterjährigen Stichtag entsprechend. Sanierungsgelder i.S.v. 
§ 63 sind hier nicht zu berücksichtigen, da sie während des Erstattungszeitraums 
nicht zu zahlen sind. 
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Ausführungsbestimmung  
zu § 56 der Versorgungsordnung (VO) 
(in der Fassung der Fünfzehnten Änderung der Versorgungsordnung – VO)  

Beschluss des Verwaltungsrates vom 06.11.2019 
 

 
Inhaltsverzeichnis:  
 

1.  Vorbemerkungen          1 
2. Erläuterung der Bestimmung        2 

 2.1 Bestimmung § 53 VO       2 
2.2  Bestimmung § 55 Abs. 1 VO       2 
2.3 Bestimmung § 55 Abs. 2 VO      2 

 2.4  Bestimmung § 56 Abs. 1 VO       2 
 2.5  Bestimmung § 56 Abs. 2 - 4 VO      2 - 3 
 2.6 Weitere Erläuterungen zum Kapitaldeckungsgrad    3 - 4 

 
 

 
1. Vorbemerkungen:  
 

Die Zusatzversorgungskasse hat zum 01.01.2002 das Finanzierungssystem von einer Um-
lagefinanzierung auf eine Kapitaldeckung umgestellt.  
 
Mit der Umstellung wurden drei Abrechnungsverbände (AV), von denen hier nur zwei, der 
AV S und AV P (vgl. § 55 Abs. 1 Buchst. a und c VO), betrachtet werden, gegründet.  
 
Aufgrund der andauernden Niedrigzinsphase hat der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 
07.02.2017 den Grundsatz-Beschluss gefasst, einen atmenden Kapitaldeckungsgrad einzu-
führen.  
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2. Erläuterung der Bestimmung: 
 

2.1 § 53 VO Kassenvermögen 

Gemäß § 53 Abs. 3 VO wird das (gem. § 55 Abs. 1 VO) jeweilige Vermögen entspre-
chend der Bewertungsvorschriften des HGB bewertet. Die Kasse hat jährlich einen 
Jahresabschluss mit einer Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine Bilanz1 aufzustel-
len, in der dann die Deckungsrückstellung dem Vermögen gegenübergestellt wird. 
Daraus ergibt sich der „Kapitaldeckungsgrad“ (vgl. § 56 Abs. 2 und 3 VO).  
 

2.2  Gemäß § 55 Absatz 1 VO werden drei getrennte Abrechnungsverbände  
 

a) Anwartschaften und Ansprüche, die auf nach dem 31.12.2001       
      entrichteten Pflichtbeiträgen beruhen Abrechnungsverband P (AV P),  
b) freiwillige Versicherung ab 01.01.2002 Abrechnungsverband F (AV F) und  
c)   Anwartschaften und Ansprüche bis 31.12.2001 und alle übrigen Abrech-

nungsverband S (AV S) 
 
geführt. 

 
2.3  Gemäß § 55 Abs. 2 VO werden für jeden Abrechnungsverband Ein- und Ausgaben 

sowie Kapitalerträge gesondert verwaltet. 
  
2.4  § 56 Abs. 1 VO bestimmt, dass für alle Verbände gemäß § 55 Abs. 1 VO eine ei-

gene Deckungsrückstellung (Bilanzposition Passiva B.) in Höhe des versicherungs-
mathematischen Barwerts aller am Bilanzstichtag bestehenden Anwartschaften und 
Ansprüche in die Bilanz eingestellt werden. 

 
2.5  § 56 Abs. 2 - 4 VO definiert die Mindestgröße der jeweiligen für die Abrechnungs-

verbände S und P zu ermittelnden Deckungsrückstellung unter Berücksichtigung der 
gem. Buchst. a) – d) beschriebenen Rechnungsgrundlagen.  
Des Weiteren wird erstmals die Zielgröße für die Erreichung der Zusammenlegung 
der beiden Verbände, nämlich die Erreichung des Kapitaldeckungsgrades (vgl. Aus-
führungsbestimmungen zu § 15a und § 15b VO) von 100 v.H., in der Satzung ver-
ankert. Weitere Einzelheiten sind im versicherungstechnischen Geschäftsplan nie-
dergelegt.  

 
a)  Biometrie  

Als biometrische Rechnungsgrundlagen werden für die Bilanzposition Passiva  
B. I. (tarifvertraglich ermittelte Brutto-Deckungsrückstellung) die Richttafeln 
1998 von Klaus Heubeck verwendet. Das Schlussalter z beträgt 65 Jahre (Re-
gelaltersgrenze gem. SGB VI zur Zeit der Entwicklung der Altersfaktoren im 
Jahr 2001). 

 
b)  Rechnungszins  

Der Rechnungszins beträgt 3,25 v.H. für die Zeit bis zum Eintritt des Versor-
gungsfalles und 5,25 v.H. für die Zeit ab Eintritt des Versorgungsfalles. Der 
Zinssatz von 5,25 v.H. berücksichtigt bereits die ab Eintritt des Versorgungsfal-
les vorgesehene Dynamisierung der Renten um 1 v.H. jährlich. Demnach müss-
te sich ab Eintritt des Versorgungsfalles eine erforderliche Mindest-/Verzinsung 
von insgesamt 6,3 v.H. ergeben. 

 
c)  Gesonderte Deckungsrückstellung Biometrie und Zins (Passiva B. II.)  

Die Projektivität wird als Teil einer gesondert ausgewiesenen Rückstellung für Bi-
ometrie und Zins berücksichtigt.   
Die Teil-Rückstellung für Biometrie ist die positive Differenz zwischen der Brutto-
Deckungsrückstellung 2. Ordnung, bezogen auf die gesetzliche Regelaltersgrenze 

                                                           
1 Jährlich geprüft und testiert durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte. 
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(ab 01.01.2008 geltendem Recht), und der tarifvertraglich ermittelten Brutto-
Deckungsrückstellung (Rentenbeginn 65). Die Rechnungsgrundlagen 2. Ordnung 
ergeben sich durch Anpassung der Grundwahrscheinlichkeiten der RT 2005 G bis 
zum 31.12.2018 bzw. RT 2018 G ab dem 01.01.2019 mittels einzelner Faktoren. 
Bei der Ermittlung der Brutto-Deckungsrückstellung 2. Ordnung sind vorhandene 
passiv-seitige Reserven (z.B. beitragsfreie Versicherungen ohne erfüllte Warte-
zeit, Versicherungen mit erfüllter Wartezeit ab Alter 69) in angemessener Weise 
rückstellungsmindernd zu berücksichtigen. Dagegen sind Optionen der Versicher-
ten (z.B. die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte), welche 
bei der Kasse zu einem höheren Aufwand führen, in angemessener Weise rück-
stellungserhöhend zu berücksichtigen. 

 
 Die in § 56 Abs. 2 und 3 definierten Kapitaldeckungsgrade beziehen sich 

auf die tarifvertragliche Deckungsrückstellung zzgl. der Teil-

Rückstellung für Biometrie. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die 
Heubeck Richttafeln 1998 nach den aktuellen Erkenntnissen nicht mehr zu einer 
ausreichenden Deckungsrückstellung führen, die für die dauernde Erfüllbarkeit 
der Leistungen erforderlich ist. 

 
d)  § 56 Abs. 4 VO Zins  

 Der technische Geschäftsplan sieht die allgemeine Bildung einer Teil-
Rückstellung zur Stärkung der Rechnungsgrundlage Zins vor. Für den Abrech-

nungsverband P ist die Mindestgröße neben den Ausführungen gem. Buchst. a) 
– c), eine Zielgröße mit einem Rechnungszins von 3,25/3,25/0 definiert. Nach 
Erreichung dieser Zielgröße ergibt sich der festgelegte Korridor von 80 v.H. – 
100 v.H. in Bezug auf die Zielgröße, da die Mindestgröße ca. 80 v. H. der Ziel-
größe entspricht. Damit soll das über den Altersvorsorgeplan verankerte hohe 
Verzinsungsrisiko der Passivseite, welches im Höchstfall eine Verzinsung von  
6,3 v.H. erreichen kann, gemindert werden.  

 
Diese Teilrückstellung wird im Abrechnungsverband S derzeit nicht gebildet, 
da bereits ein bilanzieller Fehlbetrag unter Berücksichtigung der tarifvertragli-
chen Verzinsung besteht.  

 
2.6  Weitere Erläuterungen zum Kapitaldeckungsgrad 

 

Aufgrund der von den Tarifvertragsparteien im Rahmen des Punktemodells veranker-
ten Rechnungsgrundlagen (vgl. § 34 Abs. 3 VO für den Rechnungszins und im Alters-
vorsorgeplan Ziffer 2.3 Sterbetafel Heubeck Richttafeln 1998) wurde die Altersfakto-
rentabelle erstellt.  
 
Sowohl der Abrechnungsverband S als auch P werden nach diesen Rechnungsgrund-
lagen bilanziert. Neben dieser Bilanzierung ermittelt der Verantwortliche Aktuar eine 
gesonderte Rückstellung für Biometrie, die unter der Bilanzposition Passiva B. II. für 
beide Abrechnungsverbände gesondert ausgewiesen und bilanziert wird. Dies auch 
um die tariflichen und die aktuariellen Erfordernisse gesondert zu erfassen und auf-
zuzeigen. 
 
Aus diesen im Altersvorsorgeplan hinterlegten Rechnungsgrundlagen ergibt sich auf 
der Passivseite eine Verzinsung von 6,3 v.H. maximal. 
 
Aktuell (2018) ergibt sich nach den Feststellungen des Aktuars für die Kasse im Ab-
rechnungsverband S ein Zinserfordernis von 5,2 v.H. und im Abrechnungsverband P 
ein Zinserfordernis von 3,8 v.H., jeweils mit steigender Tendenz.   
 
Unter Berücksichtigung der im Altersvorsorgeplan 2001 hinterlegten Rechnungs-
grundlagen gem. § 34 Abs. 3 VO und  der Heubeck-Richttafeln 2005 G, hat die Kasse 
in 2018 einen Kapitaldeckungsgrad (für die Abrechnungsverbände S und P) von ins-
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1. Vorbemerkungen:  
 
Die Zusatzversorgungskasse hat zum 01.01.2002 sowohl ihre Versorgungszusage von 
dem System einer Gesamtversorgung (geschlossen zum 31.12.2000, unter Anwendung 
des Übergangsrechts bis zum 31.12.2001) auf das Punktemodell als auch das Finanzie-
rungssystem von einer Umlagefinanzierung auf eine Kapitaldeckung umgestellt.  
 
Die Umstellung des Versorgungssystems hat die Kasse erstmals in die Lage versetzt, die 
auf ihr lastenden gesamten Verpflichtungen, bestehend aus Anwartschaften und Ansprü-
chen, zu ermitteln. Die gesamten Verpflichtungen wurden über §§ 30 ff. ATV-K (§§ 69 ff. 
VO) als Startgutschriften oder bereits zum 31.12.2001 bestehenden Rentenzahlungen, 
entsprechend der Grundlagen des ATV-K als Rente oder als Versorgungspunkte in das 
Punktemodell transferiert.  
 
Das sich aus den Verhandlungen zum Altersvorsorgeplan (AVP) - vgl. Ziffer 4.4 des AVP 
und aufgenommen in § 18 ATV-K - ergebende Ziel einer Kapitaldeckung, haben die 
Kirchlichen Zusatzversorgungskassen zum 01.01.2002 durch die Umstellung der Finan-
zierung auf das Trennmodell gem. § 18 Abs. 2 und 3 ATV-K (vgl. auch § 19 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 Satz 4 EStG sowie die Schreiben des Bevollmächtigten des Rates an das BMF vom 
5. August 2008 und des BMF vom 7. November 2008) vollzogen. Dieses Modell berech-
tigte die Kasse die im Rahmen des AVP definierten nicht steuerbaren Sanierungsgelder, 
deren Einführung ursprünglich nicht zur Minderung steuerbarer Einnahmen führen sollte, 
als Finanzierungsinstrument einzuführen. Die Nutzung des „Finanzierungsinstruments der 
nicht steuerbaren Sanierungsgelder“ wurde erst 2005 gerichtlich entschieden - vgl. BFH-
Urteil vom 14. September 2005, Az.: VI R 32/04 - und im Anschluss in 2008 in § 19 EStG 
aufgenommen. Neben dieser rechtlichen Grundlage wurde über § 1 der Rechtsverord-
nung über die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung kirchlicher Angestellter, 
Arbeiter- und Arbeiterinnen vom 26. August 2002, die Ermächtigungsgrundlage für die 
Erhebung der Sanierungsgelder zur Finanzierung der Besitzstände geschaffen.    
 
Die sich aus den Grundlagen der Tarifverhandlungen zum AVP Ziffer 1.4 und 4.4 und im 
Ergebnis des ATV-K ergebende Rechtsprechung zum Sanierungsgeld scheint dem Ziel der 
Tarifvertragsparteien der Erreichung einer Kapitaldeckung zuwider zu laufen bzw. diesen 
im AVP verankerten Grundgedanken völlig unberücksichtigt zu lassen.     
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und bilanziert wird. Dies auch um die tariflichen und die aktuariellen Erforder-
nisse gesondert zu erfassen und aufzuzeigen. 

 
 Für das Jahr 2018 ergibt sich nach den Berechnungen des Aktuars im Abrech-

nungsverband S ein Zinserfordernis von 5,2 v.H. und im Abrechnungsverband P 
ein Zinserfordernis von 3,8 v.H., jeweils mit steigender Tendenz.   

 
Unter Berücksichtigung der im Altersvorsorgeplan 2001 hinterlegten Rech-
nungsgrundlagen zzgl. der Biometrie gem. RT 2005 G modifiziert, hat die Kasse 
zum 31.12.2018 einen Kapitaldeckungsgrad (für AV S und AV P) von insgesamt 
ca. 93,9 v.H. erreicht. Im Einzelnen betrachtet liegt der Abrechnungsverband P 
bei 101 v.H. und der Abrechnungsverband S bei 87 v.H.. Ziel ist es, im Abrech-
nungsverband S die Ausfinanzierung nach den Rechnungsgrundlagen des Al-
tersvorsorgeplans incl. der biometrischen Erfordernisse, die der Aktuar ermit-
telt, zu erreichen, um dann die Zusammenlegung der Abrechnungsverbände 
vorzunehmen. Dies ist bereits seit der Systemumstellung das definierte Ziel. 
Für die Erreichung dieses Ziels wird deshalb für die Ermittlung der Höhe der 
Sanierungsgelder der jährlich festgestellte Bilanzfehlbetrag, unter Berücksichti-
gung der jeweils festzulegenden/festgelegten Dauer (auch bereits mit einem 
Beschluss der Synode) der Ausfinanzierung, zu Grunde gelegt. Durch die Um-
stellung auf die RT 2018 G hätten sich diese Werte zum 31.12.2018 um ca. 2,2 
v.H. erhöht. 

 
Vor dem Hintergrund der seit 2001 gesunkenen Rendite - von über 6 v.H. auf 
heute unter 3 v.H. - am Kapitalmarkt, ist das Ziel einer Ausfinanzierung für den 
Abrechnungsverband S von 100 v.H. mit dieser Änderung auch in der Versor-
gungsordnung verankert. 

 
2.6 § 53 VO Kassenvermögen 

Gemäß § 53 Abs. 3 VO wird das (gem. § 55 Abs. 1 VO) jeweilige Vermögen ent-
sprechend der Bewertungsvorschriften des HGB bewertet. Die Kasse hat jährlich ei-
nen Jahresabschluss mit einer Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine Bilanz1 auf-
zustellen, in der dann die Deckungsrückstellung dem Vermögen gegenübergestellt 
wird.  
 
Ergibt sich aus dieser Bilanz/Teilbilanz ein Fehlbetrag – betrachtet wurde hier nur 
§ 55 Abs. 1 Buchst. c VO (Abrechnungsverband S) – kann die Kasse gem. § 59 Abs. 
2 Buchst. b in Verbindung mit § 63 Abs. 1 VO ein Sanierungsgeld erheben, bis der 
Kapitaldeckungsgrad von 100 v.H. (vgl. § 56 Abs. 3 VO) erreicht/wieder erreicht 
ist.   

 
  

                                                           
1 Jährlich geprüft und testiert durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte. 
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ANLAGE 
 

Übersicht über die Zusatzversorgungseinrichtungen 
von denen und zu denen Versicherungen 

übergeleitet werden  
 
lfd.  ZVE- 
Nr. Schlüssel  Name und Anschrift der ZVE 
_____________________________________________________________ 
 
 1. 70 EZVK, Evangelische Zusatzversorgungskasse, 

Postfach 10 08 43, 64208 Darmstadt 
 
 2. 72 Kirchliche Zusatzversorgungskasse  

Rheinland-Westfalen, 
Postfach 10 22 41, 44022 Dortmund 

 
 3. 73 Kirchliche Zusatzversorgungskasse Baden, 

(ab 01.07.2016 übernommen von ZVE 70)  
EZVK,  
Postfach 10 08 43, 64208 Darmstadt  

 
 4. 74 Kirchliche Zusatzversorgungskasse des  

Verbandes der Diözesen Deutschlands,  
Postfach 10 20 64, 50460 Köln 

 
 5. 10 Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder 

76128 Karlsruhe  
  (Ab 01.01.2002: Gegenseitige Anerkennung  

                         von Wartezeiten.)  
 
 6. 31 Zusatzversorgungskasse der Gemeinden und  

Gemeindeverbände in Darmstadt, 
Postfach 11 15 61, 64230 Darmstadt  

 
 7. 32 Zusatzversorgungskasse des Kommunalen  

Versorgungsverbandes Baden-Württemberg, 
Postfach 10 01 61, 76231 Karlsruhe 
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lfd.  ZVE- 
Nr. Schlüssel  Name und Anschrift der ZVE 
______________________________________________________________ 
 
16.  42  

Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg, 
- Zusatzversorgungskasse 
Postfach 12 09, 16771 Gransee 

 
17.  43 Kommunaler Versorgungsverband Sachsen-Anhalt  

- Zusatzversorgungskasse -,  
Carl-Miller-Str. 7, 39112 Magdeburg 

 
18.  44 Kommunale Zusatzversorgungskasse  

Mecklenburg-Vorpommern,  
Am Markt 22, 17335 Strasburg (Uckermark) 

 
19. 55 Zusatzversorgungskasse  

der Stadt Frankfurt am Main, 
Stadtverwaltung, Amt 11 E, 
60275 Frankfurt am Main 

 
20. 57 Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover, 

Teichstraße 11/13, 30449 Hannover 
 
21. 59 Zusatzversorgungskasse der Stadt Köln, 

Jakordenstraße 18 - 20, 50668 Köln 
 
22. 80 Emder Zusatzversorgungskasse für Sparkassen, 

Postfach 14 28, 26694 Emden 
 
23. 81 Zusatzversorgungskasse  

der Landesbank Baden-Württemberg, 
Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart   
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